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Sehr geehrte Mandanten,

mittels eines Investitionsabzugsbetrags ist es möglich, steuermin-

dernde Abschreibungen für eine zukünftige Investition auf einen Zeit-

raum vor der eigentlichen Investition vorzuziehen.

Neben zahlreichen Voraussetzungen ist es natürlich von enormer

Bedeutung, dass die geplante Investition später auch tatsächlich

durchgeführt wird. Investiert man nicht, wird der steuermindernde

Investitionsabzugsbetrag wieder rückgängig gemacht und: außer Spe-

sen nichts gewesen. Unter dem Strich kann man daher sagen, dass

eine begünstigte Investition Grundvoraussetzung dafür ist, dass sich

die Steuergestaltung mittels Investitionsabzugsbetrag auch tatsäch-

lich lohnt.

Strittig ist nun, was denn eine begünstigte Investition ist bzw. besser

gesagt: Wo muss diese durchgeführt werden? Das FG Baden-Würt-

temberg (Az: 9 K 2928/13) hat dazu eine sehr erfreuliche Meinung.

Danach ist es nämlich durchaus möglich, dass der steuermindernde

Investitionsabzugsbetrag im Gesamthandsvermögen einer Personen-

gesellschaft gebildet wird und die begünstigte Investition dann später

im Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters realisiert wird.

In der Praxis ist diese Sichtweise zu begrüßen. Auf diese Weise wird

es nicht nur einfacher, sondern es werden auch noch Gestaltungsspiel-

räume eröffnet. Kein Wunder, dass der Fiskus Revision beim BFH (Az:

IV R 21/16) eingelegt hat.

Ob das oberste Finanzgericht der Republik nicht vielleicht sogar die

erstinstanzliche Meinung bestätigten wird, ist keinesfalls ausgeschlos-

sen. Man kann also noch auf diese Steuergestaltungsmöglichkeit hof-

fen.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Thomas Maier

Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.3.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.3. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge März 2017

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für März 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.3.2017.

Firmenwagen: Zuzahlungen mindern geldwerten 
Vorteil

Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des Arbeitnehmers an 

den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung eines betrieblichen 

Kfz mindern den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüber-

lassung. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit zwei Urteilen zur 

Kfz-Nutzung für private Fahrten und für Fahrten zwischen Wohnung 

und regelmäßiger Arbeitsstätte entschieden. Der BFH hat dabei seine 

Rechtsprechung zugunsten der Steuerpflichtigen insoweit modifiziert, 

als nunmehr nicht nur ein pauschales Nutzungsentgelt, sondern auch 

einzelne (individuelle) Kosten des Arbeitnehmers – entgegen der Auf-

fassung der Finanzbehörden – bei Anwendung der so genannten Ein-

Prozent-Regelung steuerlich zu berücksichtigen sind.

Im ersten Fall (VI R 2/15) hatten sich der Kläger und sein Arbeitgeber 

die Kosten des Dienstwagens, den der Kläger auch für private Zwecke 

nutzen durfte, geteilt. Der Kläger trug sämtliche Kraftstoffkosten (cir-

ca 5.600 Euro). Die übrigen Pkw-Kosten übernahm der Arbeitgeber. 

Der geldwerte Vorteil aus der Kfz-Überlassung wurde nach der Ein-

Prozent-Regelung (§ 8 Absatz 2 Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) 

in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) berechnet und be-

trug circa 6.300 Euro. Der Kläger begehrte, die von ihm im Streitjahr 

getragenen Kraftstoffkosten als Werbungskosten bei den Einkünften 

aus nichtselbstständiger Arbeit zu berücksichtigen. Das Finanzgericht 

(FG) gab der Klage statt und setzte den Vorteil aus der Privatnutzung 

lediglich in Höhe von 700 Euro fest.

Der BFH hat die Vorinstanz im Ergebnis bestätigt. Leistet der Arbeit-

nehmer an den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung eines 

Dienstwagens ein Nutzungsentgelt, mindere dies den Wert des geld-

werten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung. Ebenso sei es, wenn der 

Arbeitnehmer im Rahmen der privaten Nutzung einzelne (individuelle) 

Kosten (hier: Kraftstoffkosten) des betrieblichen Pkw trägt. Der Um-

stand, dass der geldwerte Vorteil aus der Kfz-Überlassung nach der 

Ein-Prozent-Regelung ermittelt worden ist, steht dem nach dem aktu-

ellen Urteil nicht mehr entgegen. Der BFH war demgegenüber bislang 

davon ausgegangen, dass vom Arbeitnehmer selbst getragene Kfz-

Kosten nicht steuerlich berücksichtigt werden können, wenn der Nut-

zungsvorteil pauschal nach der so genannten Ein-Prozent-Regelung 

(anstelle der so genannten Fahrtenbuchmethode) bemessen wird.

Allerdings könne der Wert des geldwerten Vorteils aus der Dienstwa-

genüberlassung durch Zuzahlungen des Arbeitnehmers lediglich bis zu 

einem Betrag von null Euro gemindert werden, betont der BFH. Ein 

geldwerter Nachteil könne aus der Überlassung eines Dienstwagens 

zur Privatnutzung nicht entstehen, und zwar auch dann nicht, wenn die 

Eigenleistungen des Arbeitnehmers den Wert der privaten Dienstwa-

gennutzung und der Nutzung des Fahrzeugs zu Fahrten zwischen Woh-

nung und Arbeitsstätte übersteigen. Ein verbleibender „Restbetrag“ 

bleibe daher ohne steuerliche Auswirkungen. Er könne insbesondere 

nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger 

Arbeit abgezogen werden.

Deshalb hat der BFH die Revision des Klägers im zweiten Fall (VI R 

49/14) zurückgewiesen. Der Arbeitnehmer hatte für die Privatnutzung 

des Dienstwagens an seinen Arbeitgeber ein Nutzungsentgelt von circa 

6.000 Euro geleistet, das höher als der nach der Fahrtenbuchmethode 

ermittelte geldwerte Vorteil (§ 8 Absatz 2 Satz 2 EStG in Verbindung 
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mit § 6 Absatz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) von circa 4.500 Euro war und in sei-

ner Einkommensteuererklärung den überschießenden Betrag bei sei-

nen Arbeitnehmereinkünften steuermindernd geltend gemacht. Dem 

sind Finanzamt und FG entgegengetreten. Der BFH hat dies bestätigt. 

Bundesfinanzhof, Urteile vom 30.11.2016, VI R 2/15 und VI R 49/14

Bestandskräftiger Bescheid: Änderung wegen  
„mechanischen Versehens“

Das Finanzamt ist berechtigt, eine bestandskräftige Steuerfestsetzung 

zulasten der Steuerpflichtigen bei einer falschen Vorstellung über die 

Verarbeitung der eingegebenen Daten zu ändern. Dies hebt das Fi-

nanzgericht (FG) Baden-Württemberg hervor.

Die Kläger, Eheleute, haben in ihrer Steuererklärung für 2011 unter 

Mitwirkung eines Steuerberaters in Anlage KAP Zeile 7 Kennzahl 10 

die Summe der in den Steuerbescheinigungen verschiedener Banken 

ausgewiesenen Kapitalerträge erklärt und in Kennzahl 20 irrtümlich 

nur den in der Steuerbescheinigung einer Bank als unter Kennzahl 20 

einzutragenden Betrag angegeben. Bei Durchführung der Veranlagung 

gab die Sachbearbeiterin die in Zeile 7 erklärten Beträge manuell in 

das automatische Datenverarbeitungssystem ein. Dies führte bei der 

Erstellung des Einkommensteuerbescheids dazu, dass nicht mehr die 

unter Kennzahl 10 erklärte Summe aller Kapitalerträge, sondern nur 

noch der in Kennzahl 20 erklärte Kapitalertrag als Einkünfte erfasst 

und der Besteuerung unterworfen worden ist. Die mit der Prüfberech-

nung ausgegebenen 25 Dokumentationshinweise erledigte die Sach-

bearbeiterin mit „ok“ und ihr Sachgebietsleiter gab den Fall frei. Im 

Rahmen einer Sicherheitsrevision beim beklagten Finanzamt wurde 

festgestellt, dass die Eintragung in Zeile 7 Kennzahl 20 nicht den in den 

Steuerbescheinigungen ausgewiesenen Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen entspreche und das Finanzamt diesen Fehler übernommen habe. 

Daraufhin änderte dieses den bestandskräftigen Einkommensteuerbe-

scheid für 2011.

Das FG entschied, dass das Finanzamt die bestandskräftige Steuerfest-

setzung nach § 129 Abgabenordnung ändern durfte. Ein mechanisches 

Versehen sei „eine ähnliche offenbare Unrichtigkeit“, wenn die Eintra-

gung des falschen Werts auf einer Unkenntnis über die richtige Eingabe 

zutreffend beurteilter Auswirkungen oder des zutreffend beurteilten 

Sachverhalts beruhe. Dies sei im Streitfall gegeben. Die Sachbearbei-

terin habe über die Bedeutung von ihr eingegebener Schlüsselzahlen 

zur Datenverarbeitung geirrt und unbeabsichtigt unrichtige Werte 

eingegeben beziehungsweise insoweit die fehlerhaften Angaben des 

Steuerpflichtigen als eigene übernommen. Der technische Ablauf der 

Verarbeitung der erklärten beziehungsweise eingegebenen Daten sei 

nicht bekannt gewesen. Die Sachbearbeiterin und ihr Sachgebietsleiter 

hätten von den in Zeile 7 Kennzahl 20 einzutragenden Werten eine 

falsche Vorstellung gehabt. Damit sei die Übernahme des in der Steu-

ererklärung angegebenen Betrags ein mechanischer Fehler, der auf 

einer irrigen Vorstellung des Ablaufs des Rechenprogramms und der 

nachgereichten Anlage KAP beruhe. Eine Berichtigung sei verschulden-

sunabhängig und damit zulässig, wenn sowohl die Sachbearbeiterin als 

auch ihr Sachgebietsleiter oberflächlich gearbeitet haben, indem sie 

die Prüfberechnung nicht näher angeschaut und die dort ausgewiese-

nen Einkünfte aus Kapitalvermögen keiner Plausibilitätskontrolle un-

terzogen haben.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 06.10.2016, 3 K 

2692/15

Erbschaftsteuer: Keine vorläufige Festsetzung mehr

Nachdem das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schen-

kungsteuergesetzes (ErbStG) an die Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts vom 04.11.2016 rückwirkend am 01.07.2016 in Kraft 

getreten ist, besteht kein Anlass mehr, Festsetzungen der Erbschaft-

steuer (Schenkungsteuer) sowie Feststellungen nach § 13a Absatz 1a 

ErbStG alter Fassung und nach § 13b Absatz 2a ErbStG alter Fassung 

weiterhin vorläufig durchzuführen. Wie das Bundesfinanzministerium 

mitteilt, sind deswegen die gleich lautenden Erlasse der obersten Fi-

nanzbehörden der Länder vom 05.11.2015 am 16.01.2017 mit soforti-

ger Wirkung aufgehoben worden. 

Bundesfinanzministerium, PM vom 16.01.2017
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Restschuldbefreiung wirkt auf das Jahr der  
Betriebsaufgabe zurück

Das Finanzgericht (FG) Münster hat entgegen der Verwaltungsanwei-

sung entschieden, dass eine durch die Restschuldbefreiung entste-

hende Gewinnerhöhung nicht im Jahr der Erteilung der Restschuld-

befreiung zu berücksichtigen ist, sondern steuerlich auf das Jahr der 

Betriebsaufgabe zurückwirkt.

Der Kläger erzielte gewerbliche Einkünfte, aus denen erhebliche Ver-

lustvorträge resultierten. Kurz nach Betriebsaufgabe Anfang 2005 

wurde über sein Vermögen das Privatinsolvenzverfahren eröffnet, 

nach dessen Abschluss ihm 2011 Restschuldbefreiung in Höhe von 

circa 5,5 Millionen Euro erteilt wurde. Während der Dauer des Insol-

venzverfahrens verrechneten der Kläger und seine mit ihm zusammen 

zur Einkommensteuer veranlagte Ehefrau einen Teil der vorgetragenen 

Verluste mit nicht vom Insolvenzverfahren betroffenen positiven Ein-

künften. Zum 31.12.2010 belief sich der gesondert festgestellte Ver-

lustvortrag des Klägers auf circa 1,1 Millionen Euro.

Das Finanzamt minderte den Verlustvortrag zunächst um die posi-

tiven Einkünfte des Jahres 2011 und erließ auf den 31.12.2011 einen 

entsprechenden Verlustfeststellungsbescheid. Nach dessen Bestands-

kraft gelangte es zu der Auffassung, dass in Höhe dieses verbleibenden 

Verlustes aufgrund der Restschuldbefreiung gewerbliche Einkünfte 

des Klägers vorlägen und hob den Verlustfeststellungsbescheid zum 

31.12.2011 wieder auf. Dabei berief es sich auf das BMF-Schreiben vom 

22.12.2009 (BStBl. I 2010, 18). Die Beteiligten stritten in erster Linie 

darüber, ob hierfür eine Änderungsvorschrift einschlägig sei.

Das FG Münster gab der Klage bereits deshalb statt, weil für das Streit-

jahr 2011 keine Gewinnerhöhung anzusetzen sei. Die Erteilung einer 

Restschuldbefreiung führe zwar – wie ein Forderungsverzicht – beim 

Kläger zu einem außerordentlichen Ertrag. Denn er sei durch die Schul-

den nicht mehr wirtschaftlich belastet. Der Ertrag sei jedoch dem Jahr 

zuzurechnen, in dem der Betrieb aufgegeben wurde. Auf diesen Zeit-

punkt sei der Aufgabegewinn im Sinne von § 16 Einkommensteuer-

gesetz zu berechnen. Obwohl die Erteilung der Restschuldbefreiung 

erst 2011 erfolgt sei, wirke sie auf das Jahr 2005 zurück. Nur auf diese 

Weise trete das dem Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit entsprechende Ergebnis ein, dass die festgestellten 

Verluste nicht mit nach dem Zeitpunkt der Betriebsaufgabe entstan-

denen positiven Einkünften verrechnet werden können.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher 

Bedeutung zugelassen. Diese ist dort unter dem Aktenzeichen IX R 

30/16 anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 21.07.2016, 9 K 3457/15 E,F, nicht 

rechtskräftig

Rechnungen einer „Briefkastenfirma“:  
Vorsteuerabzug nicht ausgeschlossen

Wird in Rechnungen der Sitz des leistenden Unternehmens nicht rich-

tig angegeben, kann der Leistungsempfänger trotzdem zum Vorsteuer-

abzug berechtigt sein, so das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg. 

Es ließ die Revision zu. Diese ist beim Bundesfinanzhof anhängig unter 

dem Aktenzeichen V R 28/16.

Die Klägerin, eine Kapitalgesellschaft, betreibt einen Schrotthandel. 

Sie bezog im Streitjahr neun Einzellieferungen von einer GmbH, die in 

einem inländischen Handelsregister eingetragen war. Der Geschäfts-

führer der GmbH hatte die Kontakte unter Angabe einer inländischen 

Festnetznummer, eines inländischen Firmensitzes sowie der Vorla-

ge einer Bescheinigung, ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen 

zu sein, angebahnt. Deren Steuerberater bestätigte der Klägerin, die 

GmbH versteuere ihre Umsätze nach den allgemeinen Vorschriften 

des Umsatzsteuergesetzes und sei zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Der Schrott wurde jeweils von einem Lkw mit ungarischen Kennzei-

chen zur Klägerin gebracht. Die Klägerin fertigte für jede Schrottanlie-

ferung Wiegescheine und erteilte Gutschriften. Die GmbH stellte über 

die Schrottlieferungen Rechnungen mit gesondertem Umsatzsteuer-

ausweis aus. Diese unterschrieb deren Geschäftsführer.

Die Klägerin überwies den Rechnungsbetrag und machte Vorsteuern 

geltend. Das beklagte Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug, da in 

den Rechnungen der Sitz des leistenden Unternehmens nicht richtig 

angegeben sei. Eine „vollständige Anschrift“ setzte die Angabe der zu-

treffenden Anschrift voraus. Die Anschrift der GmbH im Inland befinde 

sich am Sitz einer Kanzlei, die eine Domiziladresse für weitere Firmen 

sei. Die GmbH habe dort kein eigenes Büro. Sie habe neben dem Ge-

schäftsführer keine Angestellten, kein Lager und keinen eigenen Lkw. 

Unternehmer
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Die Geschäftsunterlagen seien in Ungarn gewesen. Dort sei ihr Sitz. 

Der Geschäftsführer der GmbH habe den von der Kanzlei zur Verfü-

gung gestellten Schreibtisch mit Computer und Telefon einmal mo-

natlich aufgesucht und Rechtsanwalt T bevollmächtigt, im Inland ihre 

Interessen wahrzunehmen.

Das FG entschied hingegen, der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe 

bislang den Begriff „vollständige Anschrift“ nicht konkretisiert. Es kön-

ne die Angabe des handelsrechtlichen Gesellschaftssitzes genügen. 

„Anschrift“ und „Sitz der wirtschaftlichen Aktivität“ seien nicht gleich-

zusetzen. Der EuGH sei in Bezug auf formale Rechnungsanforderungen 

großzügig. Für diese Auslegung spreche der Grundsatz der Rechtssi-

cherheit. Der Sitz könne im Gegensatz zu „geschäftlichen Aktivitäten“ 

mit allgemein zugänglichen Quellen, dem Handelsregister, bestimmt 

werden. Im Übrigen hätten im Inland geschäftliche Aktivitäten statt-

gefunden. Die Räume seien tatsächlich aufgesucht und die Leistungen, 

Schrottlieferungen, tatsächlich erbracht worden. Ein Vorsteuerabzug 

sei zwar bei betrügerischem oder missbräuchlichem Handeln ausge-

schlossen. Die Klägerin habe sich jedoch nach den tatsächlichen Um-

ständen nicht an einer Steuerhinterziehung beteiligt. Sie habe wie ein 

vernünftiger Wirtschaftsteilnehmer agiert.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 21.04.2016, 1 K 

1158/14

Gewinnminderungen im Zusammenhang mit aus-
ländischer Enkelgesellschaft sind nicht abzugsfähig

Garantieübernahmen und Ausfälle von Darlehensforderungen bezie-

hungsweise Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die im Zu-

sammenhang mit einer britischen Enkelgesellschaft stehen, können 

unter das Abzugsverbot des § 8b Absatz 3 Sätze 4 bis 7 Körperschaft-

steuergesetz (KStG) fallen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden.

Die Klägerin, eine AG, war über eine inländische GmbH zu 100 Prozent 

an einer britischen Ltd. beteiligt, die 2007 gegründet wurde. Zur Finan-

zierung des Kaufpreises aus einem so genannten Asset Deal übernahm 

die Klägerin Garantien für die Ltd. Aufgrund finanzieller Schwierigkei-

ten gewährte sie ihr im Jahr 2008 zusätzlich zwei unbesicherte Darle-

hen über je 500.000 Euro zu einem Zinssatz von 9,5 Prozent. Kurz da-

rauf fiel die Ltd. in Insolvenz. In ihrer Körperschaftsteuererklärung für 

2008 machte die Klägerin außerordentliche Aufwendungen aus der 

Inanspruchnahme aus den Garantien sowie aus Wertberichtigungen 

auf die Darlehensforderungen und aus weiteren Forderungen gegen-

über der Ltd. aus Material- und Warenlieferungen geltend. Diese er-

kannte das Finanzamt in Höhe von insgesamt circa 3,5 Millionen Euro 

unter Verweis auf § 8b Absatz 3 Sätze 3 bis 7 KStG nicht an. Hiergegen 

wandte die Klägerin ein, dass die genannten Vorschriften gegen den 

Gleichheitssatz verstießen. Ferner seien die Vereinbarungen zwischen 

ihr und der Ltd. als fremdüblich anzusehen.

Das FG wies die Klage ab, weil die streitigen Beträge unter das Ab-

zugsverbot des § 8b Absatz 3 Sätze 3 bis 7 KStG fielen. Danach sei-

en Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer Beteiligung 

an einer anderen Kapitalgesellschaft nicht abzugsfähig. Für Ausfälle 

von Darlehensforderungen oder vergleichbaren Forderungen und In-

anspruchnahmen aus Sicherheiten gelte dies bei einer mindestens 

25-prozentigen Beteiligung, es sei denn, bei Forderungsausfällen ge-

linge ein Drittvergleich.

Die Vorschrift gelte, so das FG, auch für mittelbare Beteiligungen an 

ausländischen Kapitalgesellschaften. Hinsichtlich der Darlehensaus-

fälle sei der Klägerin der Drittvergleich nicht gelungen, weil die Ltd. 

aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage zum Zeitpunkt der 

Darlehenshingaben gerade auf einen Konzernrückhalt anwiesen gewe-

sen sei, um Drittgläubiger befriedigen zu können. Für die Inanspruch-

nahmen aus den Garantien sei bereits nach dem Gesetzeswortlaut die 

Möglichkeit eines Fremdvergleichs ausgeschlossen. Die Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen seien jedenfalls in der streitigen Höhe 

wirtschaftlich mit Darlehensforderungen vergleichbar, weil der Be-

klagte nur solche Beträge erfasst habe, die nach Kenntnisnahme der 

schlechten wirtschaftlichen Lage der Ltd. durch die Klägerin entstan-

den seien.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Abzugsverbot bestünden 

nicht, weil es mit der Steuerbefreiung für die Beteiligungserträge (§ 8b 

Absatz 2 KStG) korrespondiere. Das FG hat die Revision zum Bundes-

finanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 17.08.2016, 10 K 2301/13 K
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Fondsbeteiligung an „Schrottimmobilien“:  
Rückabwicklung im Umfang von Entschädigungs-
zahlungen nicht steuerbar

Zahlungen bei der Rückabwicklung von Immobilienfonds mit so ge-

nannten Schrottimmobilien können in ein steuerpflichtiges Veräuße-

rungsentgelt und eine nicht steuerbare Entschädigungsleistung aufzu-

teilen sein, wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit drei gleich lautenden 

Urteilen entschieden hat. Die Entscheidungen sind laut BFH für zahl-

reiche Anleger von Bedeutung, die sich an geschlossenen Immobilien-

fonds beteiligt und in der Folge von Schadenersatzprozessen wegen 

Prospekthaftung von der Beteiligung wieder getrennt haben.

In den entschiedenen Fällen hatten sich die Kläger an geschlossenen 

Immobilienfonds beteiligt, die nicht werthaltige Immobilien enthiel-

ten und die zugesagten Erträge nicht erwirtschaften konnten. In der 

Folge sah sich die Bank, auf deren Initiative die Beteiligungen gegrün-

det und vertrieben worden waren, zahlreichen Klagen von getäuschten 

Anlegern auf Schadenersatz und Rückabwicklung ausgesetzt. Im Jahr 

2005 bot eine eigens dazu gegründete Tochtergesellschaft des Kredit-

instituts den Klägern an, die Beteiligungen wieder zurück zu nehmen. 

Voraussetzung war, dass die Kläger im Gegenzug ihre Schadenersatz-

klagen zurücknahmen und auf die Geltendmachung weiterer Ansprü-

che verzichteten. Die Kläger machten von dem Angebot Gebrauch und 

erhielten für die Übertragung ihres Anteils jeweils eine als „Kaufpreis“ 

bezeichnete Zahlung.

Die Finanzämter gingen jeweils von steuerbaren Veräußerungsgewin-

nen aus. Mit ihnen kam es zum Streit darüber, ob die Zahlungen als 

Schadenersatz dem nicht steuerbaren Bereich zuzuordnen waren. Da-

rüber hinaus war auch die Ermittlung des Veräußerungsgewinns durch 

die Finanzverwaltung streitig. Die in den jeweiligen Klageverfahren 

angerufenen Finanzgerichte sahen die Zahlungen als steuerbar an und 

bestätigten auch die Berechnungsmethode der Finanzverwaltung.

Der BFH hat in allen Fällen die Ausgangsentscheidungen aufgeho-

ben und die Verfahren an die Finanzgerichte zurückverwiesen. Zwar 

handele es bei den Rückerwerben der Beteiligungen um private Ver-

äußerungsgeschäfte. Die an die Kläger gezahlten Beträge seien aber 

auch für andere Verpflichtungen, nämlich zugleich als Entgelt für den 

Verzicht auf Schadenersatzansprüche aus deliktischer und vertragli-

cher Haftung und die Rücknahme der Schadenersatzklagen, gezahlt 

worden. Insoweit müsse das Entgelt aufgeteilt werden. Denn die Bank 

habe die Vereinbarung in erster Linie geschlossen, um die belastende 

Situation aufgrund der zahlreichen Schadenersatzklagen und die damit 

verbundene finanzielle Unsicherheit zu beseitigen.

Zudem hat der BFH in den Entscheidungen die Berechnungsmethode 

der Finanzverwaltung für die Ermittlung der Einkünfte bei der Veräu-

ßerung von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds verworfen.

Bundesfinanzhof, Urteile vom 06.09.2016, IX R 44/14,  IX R 45/14 und 

IX R 27/15

Verluste aus Knock-Out-Zertifikaten mit  
Stopp-Loss-Schwelle sind steuerlich abzugsfähig

Anschaffungskosten für Knock-Out-Zertifikate sind auch im Verlustfall 

bei den Einkünften aus Termingeschäften als Werbungskosten zu be-

rücksichtigen, wenn die Zertifikate eine Stopp-Loss-Schwelle haben, 

die dem Basispreis vorgelagert ist. Dies gilt sowohl vor als auch nach 

Einführung der Abgeltungssteuer. Zu diesem Ergebnis kommt das Fi-

nanzgericht (FG) Köln.

Der Kläger erlitt in den Streitjahren 2008 bis 2011 Verluste aus Ge-

schäften mit so genannten Open-End-Knock-Out-Zertifikaten, die 

ohne Laufzeitbegrenzung an Indizes beziehungsweise einen bestimm-

ten Aktienkurs gekoppelt waren. Da die Stopp-Loss-Schwelle über dem 

Basispreis lag, wurde in jedem Knock-Out-Fall ein Betrag ermittelt, der 

dem Anleger als „Restwert“ ausbezahlt wurde. Dieser Restwert ent-

sprach der Differenz aus dem Auflösungskurs und dem Basispreis und 

konnte im schlechtesten Fall auch 0,001 Euro je Wertpapier betragen. 

Die vom Kläger in den Streitjahren beim Finanzamt geltend gemach-

ten Verluste resultierten in Höhe von circa 600.000 Euro daraus, dass 

die Laufzeit der erworbenen Knock-Out-Produkte endete, weil die 

Stopp-Loss-Schwelle erreicht wurde. Das Finanzamt lehnte die steu-

erliche Berücksichtigung dieser Verluste sowohl für die Zeit vor (2008) 

als auch nach Einführung der Abgeltungssteuer (ab 2009) ab.

Das FG Köln gab der hiergegen gerichteten Klage für alle Jahre statt. 

Im Jahr 2008 berücksichtigte er die Aufwendungen für die Knock-Out-

Zertifikate als Werbungskosten bei den Einkünften aus Termingeschäf-

ten gemäß § 22 Nr. 2, § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Einkommensteu-

Kapital- 
anleger
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ergesetz (EStG). Da die Zertifikate bei Erreichen der vorgelagerten 

Stopp-Loss-Schwelle abgerechnet wurden und der Differenzbetrag 

vereinbarungsgemäß ausbezahlt wurde, fehlt es nach Ansicht des FG 

anders als in den vom BFH entschiedenen Knock-Out-Fällen nicht 

an der erforderlichen „Beendigung“ der Geschäfte. Im Anwendungs-

bereich der Abgeltungssteuer seien die Anschaffungskosten für die 

Knock-Out-Produkte als Aufwendungen im unmittelbaren sachlichen 

Zusammenhang mit einem Termingeschäft gemäß § 20 Absatz 2 Satz 

1 Nr. 3a EStG zu berücksichtigen (§ 20 Absatz 4 Satz 5 EStG).

Das FG hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens ge-

gen sein Urteil die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen (dortiges 

Aktenzeichen: VIII R 1/17).

Finanzgericht Köln, Urteil vom 26.10.2016, 7 K 3387/13, nicht rechts-

kräftig

Ausländische Kapitaleinkünfte unterliegen nicht dem 
Progressionsvorbehalt

Ausländische Kapitaleinkünfte eines nach § 1 Absatz 3 Einkommen-

steuergesetz (EStG) unbeschränkt Steuerpflichtigen unterliegen nicht 

dem Progressionsvorbehalt. Dies geht aus einem Urteil des Finanzge-

richts (FG) Münster hervor.

Der Kläger hatte in den Streitjahren 2011 bis 2013 einen Wohnsitz in 

Österreich und bezog aus der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-

rung eine Leibrente. Daneben erzielte er österreichische Kapitalerträ-

ge, für die in Österreich Kapitalertragsteuer einbehalten worden war. 

Das Finanzamt behandelte den Kläger und seine Ehefrau – die Klägerin 

– gemäß § 1 Absatz 3 EStG antragsgemäß als unbeschränkt steuer-

pflichtig und veranlagte sie zusammen zur Einkommensteuer. Dabei 

unterwarf es die österreichischen Kapitaleinkünfte dem Progressions-

vorbehalt. Hiergegen wandten die Kläger ein, dass Kapitalerträge, die 

der Abgeltungssteuer unterliegen, nicht zur Anwendung des Progres-

sionsvorbehalts führen könnten. Das Finanzamt ging demgegenüber 

davon aus, dass die Kläger bei einem rein inländischen Sachverhalt 

aufgrund ihres niedrigen persönlichen Steuersatzes eine Günstigerprü-

fung beantragt hätten, die zu einer Besteuerung der Kapitaleinkünfte 

nach der tariflichen Einkommensteuer geführt hätte.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das FG entschied, dass die 

österreichischen Kapitaleinkünfte des Klägers nicht dem Progressi-

onsvorbehalt unterliegen. Zum einen handele es sich nicht um nach 

einem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) steuerfreie Einkünfte. 

Das DBA Österreich sei nicht anwendbar, weil der Kläger die Einkünfte 

aus dem Staat bezogen habe, in dem er auch seinen Wohnsitz hatte, 

nämlich Österreich.

Zum anderen lägen auch die Voraussetzungen des § 32b Absatz 1 Satz 

1 Nr. 5 EStG nicht vor. Nach dieser Vorschrift greife der Progressions-

vorbehalt zwar für solche Einkünfte ein, die bei Anwendung von § 1 

Absatz 3 EStG bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 

unberücksichtigt bleiben. Hierbei seien jedoch Kapitaleinkünfte außer 

Betracht zu lassen. Dies folge aus der gesetzlichen Anordnung (§ 2 Ab-

satz 5b EStG), wonach Kapitaleinkünfte wegen des für sie geltenden 

einheitlichen Steuersatzes von 25 Prozent einem besonderen Besteu-

erungsregime unterlägen. Hierfür spreche auch, dass die Regelungen 

über den Progressionsvorbehalt an die tarifliche Einkommensteuer 

anknüpfen, die für Kapitaleinkünfte gerade nicht gelte.

Die Kläger seien für Zwecke des Progressionsvorbehalts vielmehr so 

zu stellen, als ob sie die Kapitaleinkünfte im Inland bezogen hätten. 

In diesem Fall wäre, so das FG, der Abgeltungssteuersatz anwendbar 

gewesen. Denn ein Ausnahmetatbestand hätte nicht eingegriffen. Ins-

besondere könne nicht von der Ausübung des Wahlrechts zur Anwen-

dung des tariflichen Einkommensteuersatzes ausgegangen werden, da 

ein solcher Antrag einer Fiktion nicht zugänglich sei. Im Übrigen hätten 

die Kläger keinen Progressionsvorteil erlangt, weil die Kapitaleinkünfte 

in Österreich mit 25 Prozent besteuert worden seien. Für die Anwen-

dung des Progressionsvorbehalts bestehe daher kein Bedürfnis. 

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher 

Bedeutung zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 07.12.2016, 11 K 2115/15 E, nicht 

rechtskräftig
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Teilungserklärung: Nutzungsart „Laden“ erfasst  
Nutzung als Vereinsheim nicht

Ein eingetragener Verein kaufte 2013 in einem Mehrfamilienhaus in 

München Räume im Erdgeschoss. Die Räume nutzte er seitdem für di-

verse Veranstaltungen wie Lesungen und Tanzunterricht auch in den 

Abendstunden. Die übrigen Eigentümer und Mieter des Anwesens 

wurden durch Gerüche und Geräusche erheblich beeinträchtigt. Sie 

beschwerten sich, dass insbesondere in den Abendstunden und an den 

Wochenenden eine Vielzahl von Personen anwesend sei, wobei auch 

der gesamte Innenhofbereich betroffen sei, wo gegessen, laut mitein-

ander gesprochen, gespielt und Lärm verursacht werde. Dies geschehe 

an nahezu allen Wochentagen und bis in die späten Abendstunden.

In der Teilungserklärung zu dem Grundstück ist für die Räume des Ver-

eins die Zweckbestimmung „Laden“ vorgesehen. Die Eigentümerge-

meinschaft meinte, dass die Nutzung als Vereinsheim/Versammlungsort 

samt Küchenzeile und Essens- sowie Getränkeausgabe und „Öffnungs-

zeiten“ an sämtlichen Wochentagen nicht mit dieser Zweckbestimmung 

zu vereinbaren sei und klagte vor dem AG München gegen den Verein 

auf Unterlassung der Nutzung der Räume als Vereinsheim. Der Verein 

wendet ein, dass die Räume schon immer, also seit der Fertigstellung 

des Gebäudes im Jahr 1981, als Unterrichtsräume genutzt worden seien.

Das AG München gab der klagenden Eigentümergemeinschaft Recht 

und urteilte, dass der Verein es in Zukunft zu unterlassen habe, die 

Räume als Vereinsheim zu nutzen. 

Die Teilungserklärung enthalte eine verbindliche Zweckbestimmung. Durch 

sie würde das Recht des Eigentümers eingeschränkt. Zwar untersage die 

Bezeichnung „Laden“ nicht jede abweichende Nutzung. Nicht erlaubt seien 

aber Nutzungsarten, die mehr stören als die angegebene Nutzungsart, so 

das Gericht. Es sei davon auszugehen, dass die Nutzung als Vereinsheim/

Vereinslokal schon im Hinblick auf die Geräusch- und auch Geruchsbelästi-

gungen, zum Beispiel durch Rauch und Essengerüche, erheblich mehr störe 

als die nach der Teilungserklärung vorgesehene Nutzung. Schon durch die 

mit Gesprächen verbundene Geräuschentwicklung sei von einer größeren 

Störung als durch den Betrieb eines Ladens auszugehen, den die Kunden 

nach Abwicklung ihrer Einkäufe wieder verließen. Darauf, dass die Räume 

schon früher nicht als „Laden“ genutzt wurden, komme es nicht an. 

AG München, Urteil vom 03.02.16, 482 C 18351/15 WEG

Verbilligte Vermietung: Ortsübliche Miete setzt sich 
aus Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskosten-
verordnung umlagefähigen Kosten zusammen

Unter ortsüblicher Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und 

Ausstattung ist die ortsübliche Bruttomiete, das heißt die Kaltmiete 

zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung (BetrKV) umlage-

fähigen Kosten, zu verstehen. Dies stellt der BFH in einem Fall klar, 

in dem es um den Werbungskostenabzug bei verbilligter Vermietung 

nach § 21 Absatz 2 EStG ging.

Die Kläger erzielten im Streitjahr 2011 Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung einer Wohnung. Die Wohnung war an die Mutter des Klä-

gers vermietet. Die 2011 vereinnahmte Kaltmiete betrug rund 2.900 

Euro. Nebenkostenvorauszahlungen wurden in Höhe von rund 1.829 

Euro geleistet. Die Kläger erklärten in ihrer Anlage V Einnahmen in 

Höhe von 3.024 EUR sowie Werbungskosten in Höhe von 11.228 Euro. 

Bei der Einkommensteuerveranlagung für 2011 berücksichtigte das be-

klagte Finanzamt die von den Klägern ermittelten negativen Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 8.204 Euro im Einkom-

mensteuerbescheid 2011 zunächst nicht, auf den Einspruch der Kläger 

sodann in Höhe von 2.378 Euro.

Dazu führte es aus, die Werbungskosten für die Vermietung der Woh-

nung könnten nur in Höhe von 62,28 Prozent von 11.183 Euro (= 6.965 

Euro) berücksichtigt werden. Denn die von der Mutter des Klägers ge-

zahlte Kaltmiete in Höhe von 2.900 Euro habe nur 62,28 Prozent der 

ortsüblichen Kaltmiete in Höhe von 4.656 Euro betragen. Da die Über-

schussprognose für einen Zeitraum von 30 Jahren negativ sei, seien die 

Werbungskosten anteilig aufzuteilen. Zudem könne ein Teil der Kosten 

nicht anerkannt werden.

Das Finanzgericht (FG) wies die dagegen erhobene Klage ab. Das Fi-

nanzamt habe zu Recht die geltend gemachten Werbungskosten bei 

den Einkünften aus Vermietung nur in Höhe von 62,28 Prozent berück-

sichtigt. Das Entgelt für die Überlassung der Wohnung habe 62,28 Pro-

zent der ortsüblichen Marktmiete betragen. Die durchgeführte Über-

schussprognose sei negativ ausgefallen. Vergleichsmiete im Sinne des 

§ 21 Absatz 2 EStG sei die ortsübliche Kaltmiete, nicht die Warmmiete. 

Betriebskosten seien nicht in die Vergleichsrechnung einzubeziehen.

Der BFH hat dieses Urteil auf die Revision der Kläger aufgehoben und 

Immobilien-
besitzer
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die Sache an das FG zurückverwiesen. Das FG habe rechtsfehlerhaft 

im Rahmen des § 21 Absatz 2 EStG für die Berechnung der Entgelt-

lichkeitsquote die ortsübliche Kalt- anstelle der Warmmiete zugrunde 

gelegt. Dabei sei unter ortsüblicher Miete für Wohnungen vergleich-

barer Art, Lage und Ausstattung die ortsübliche Kaltmiete zuzüglich 

der nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Kosten zu 

verstehen. Das Urteil des FG könne daher keinen Bestand haben und 

sei aufzuheben. Die Sache sei allerdings nicht spruchreif. Das FG habe 

Feststellungen zur ortsüblichen Miete nachzuholen. Dazu müsse es 

die ortsübliche Kaltmiete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und 

Ausstattung unter Einbeziehung der Spannen des örtlichen Mietspie-

gels zuzüglich der nach der BetrKV umlagefähigen Kosten feststellen. 

Auf dieser Grundlage habe es die Entgeltlichkeitsquote und damit die 

Höhe des Werbungskostenabzugs im Rahmen der Einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung neu zu ermitteln.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.05.2016, IX R 44/15

Immobilienmakler: Gebühr für Reservierung einer 
Immobilie ist unzulässig

Ein Makler darf keine Gebühr für die Reservierung einer Immobilie 

verlangen. Dies hat das Landgericht (LG) Berlin entschieden. Über das 

Urteil berichtet die Verbraucherzentrale Berlin, die in dem Verfahren 

geklagt hatte. Das Gericht sehe in der angegriffenen Gebührenverein-

barung eine unangemessene Benachteiligung von Verbrauchern, so die 

Verbraucherzentrale.

Hintergrund des Verfahrens war die Beschwerde einer Verbraucherin, 

die sich für eine vom beklagten Unternehmen angebotene Immobilie 

interessiert hatte. Für eine vierwöchige Reservierung hatte sie einen 

Reservierungsauftrag unterzeichnet, der eine Gebühr von 932,40 Euro 

vorsah. Daneben beinhaltete der Auftrag die Möglichkeit, innerhalb 

von 24 Monaten auf eine andere Immobilie „umzureservieren“.

Das LG gab in seinem Urteil der Verbraucherzentrale Recht. Verbrau-

cher würden durch die Gebühren unangemessen benachteiligt. Sie 

erhielten durch die Reservierungsvereinbarung keinen nennenswerten 

Vorteil. Denn auch mit Reservierung sei nicht sichergestellt, dass sie 

das reservierte Objekt auch erwerben könnten. Der Immobilieneigen-

tümer könne immer noch mit einem anderen Interessenten den Kauf-

vertrag abschließen. Auch die Möglichkeit, in einem Zeitraum von 24 

Monaten eine Umreservierung zu verlangen, sah das LG laut Verbrau-

cherzentrale nicht als Vorteil an. Denn in der Regel interessierten sich 

Verbraucher jeweils für ein ganz bestimmtes Wohnobjekt.

Verbraucherzentrale Berlin, PM vom 29.11.2016 zu Landgericht Berlin, 

Urteil vom 08.11.2016, 15 O 152/16, nicht rechtskräftig

Grundlegende Renovierung nach Wohnungsübergabe 
durch Mieter: Vermieter kann Kosten vollumfänglich 
als Werbungskosten geltend machen

Wenn ein Eigentümer seine vermietete Wohnung nach dem Auszug 

der Mieter grundlegend renovieren muss, darf er darauf hoffen, die 

Ausgaben dafür sofort und in vollem Umfang als Werbungskosten 

geltend machen zu können. So lautet nach Auskunft des Infodienstes 

Recht und Steuern der Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen 

(LBS) ein Urteil des Finanzgerichts (FG) Düsseldorf.

Im zugrunde liegenden Fall musste ein Eigentümer einer Wohnung 

nach deren Übergabe durch den Mieter rund 20.000 Euro investieren, 

um das Objekt wieder in einen bewohnbaren Zustand zu bringen. In 

seiner Steuererklärung machte er die Ausgaben als Werbungskosten 

bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Das Fi-

nanzamt verweigerte die Anerkennung der Kosten. Schließlich habe 

der Eigentümer das Objekt (in vermietetem Zustand) erst kurz zu-

vor erworben. Nachdem die Renovierung mehr als 15 Prozent der 

Gebäudeanschaffungskosten übersteige, sei von anschaffungsnahen 

Herstellungskosten ausgehen. Diese aber hätten zum Nachteil des Ei-

gentümers nicht sofort abgezogen, sondern nur über einen längeren 

Zeitraum abgeschrieben werden können.

Der Vermieter zog daraufhin vor Gericht und bekam Recht. Zwar kön-

ne wegen der Überschreitung der 15-Prozent-Grenze bei ganz strenger 

Auslegung von anschaffungsnahen Herstellungskosten gesprochen 

werden, so das FG Düsseldorf. Doch der Gesetzgeber habe diese Rege-

lung bestimmt nicht so verstanden wissen wollen, dass ein Eigentümer 

durch Mieter verursachte Schäden nicht sofort und vollständig abset-

zen könne, fasst die LBS die Urteilsbegründung zusammen.

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), PM vom 03.10.2016
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Gehaltsverzicht: Zufluss von Arbeitslohn?

Für die Frage, ob ein Gehaltsverzicht zu einem Zufluss von Arbeitslohn 

führt, kommt es maßgeblich darauf an, wann der Verzicht erklärt wur-

de. Das hat der BFH entschieden.

Eine zum Zufluss von Arbeitslohn führende verdeckte Einlage könne 

nur dann gegeben sein, soweit der Steuerpflichtige nach Entstehung 

seines Gehaltsanspruchs aus gesellschaftsrechtlichen Gründen auf 

diese verzichte, da in diesem Fall eine Gehaltsverbindlichkeit in eine 

Bilanz hätte eingestellt werden müssen, erklärten die Richter und be-

stätigten damit das Senatsurteil vom 15.5.2013 (Az. VI R 24/12).

Verzichte der Steuerpflichtige dagegen bereits vor Entstehung seines 

Gehaltsanspruchs auf diesen, werde er unentgeltlich tätig und es kom-

me nicht zum fiktiven Zufluss von Arbeitslohn beim Gesellschafter-

Geschäftsführer.

Der entschiedene Fall betraf einen Steuerpflichtigen, der mit 35 % an 

einer GmbH beteiligt und deren alleiniger Geschäftsführer war. Aus-

weislich des Arbeitsvertrags vom 1. März 1980 hatte er Anspruch auf 

Reisekostenerstattungen bis zur Höhe der jeweils gesetzlich zulässigen 

Höchstbeträge.

In der Einkommensteuererklärung erklärte er einen Bruttoarbeitslohn 

in Höhe von 89.227 DM sowie Werbungskosten in Form von Reisekos-

ten in Höhe von 20.285 DM. Dagegen wies die beigefügte Lohnsteuer-

karte einen Bruttoarbeitslohn in Höhe von 136.556,73 DM aus. 

Der Steuerpflichtige erläuterte dies damit, sein Arbeitgeber sei in fi-

nanzielle Schwierigkeiten geraten und er habe daher insoweit auf den 

Lohn verzichtet. Dazu legte er die Kopie einer zwischen der GmbH und 

ihm getroffenen Vereinbarung vom 16. Januar 1997 vor, wonach der 

Kläger als Gesellschafter-Geschäftsführer zu Gunsten der Firma wäh-

rend eines Liquiditätsengpasses auf sein Gehalt verzichten könne.

Das Finanzamt legte im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr 

den auf der Lohnsteuerkarte ausgewiesenen Bruttoarbeitslohn in 

Höhe von 136.556 DM zu Grunde. Mit der Einspruchsentscheidung 

setzte es die Einkommensteuer nach einem entsprechenden Hinweis 

höher fest, weil es nun auch die bislang als Werbungskosten berück-

sichtigten Reisekosten nicht mehr anerkannte. Zur Begründung führ-

te das Finanzamt an, die Vereinbarung vom 16. Januar 1997 enthalte 

keinen im Voraus ausgesprochenen konkreten Gehaltsverzicht. Der 

Gehaltsanspruch sei mit Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung 

entstanden, so dass der Verzicht auf die Auszahlung des Lohns ebenso 

wie der Verzicht auf die dem Kläger nach dem Arbeitsvertrag zuste-

henden Erstattungen für Reisekosten jeweils als Gehaltsverwendung 

zu beurteilen sei. Das Finanzgericht gab der dagegen gerichteten Klage 

statt. 

Dagegen legte das Finanzamt erfolgreich Revision ein. Der BFH hob 

das erstinstanzliche Urteil auf und verwies die Sache zurück an das 

Finanzgericht. Die Entscheidung des Finanzgerichts, dass dem Steuer-

pflichtigen für die Monate März, Mai, August und Dezember 1999 kein 

Arbeitslohn zugeflossen sei, halte einer revisionsrechtlichen Nachprü-

fung nicht stand, erklärten die BFH-Richter. Da die tatsächlichen Fest-

stellungen des Finanzgerichts dem Senat keine abschließende Sach-

entscheidung ermöglichten, sei das Verfahren ist an das Finanzgericht 

zurückzuverweisen.

BFH-Urteil vom 15.6.2016, VI R 6/13; vorangehend: Hessisches Finanz-

gericht vom 15.8.2012, Az. 12 K 2768/03

Konzernangehöriges Unternehmen im Ausland:  
Kein Arbeitgeber im Sinne des DBA

Ein Arbeitnehmer, der in Großbritannien für ein dort ansässiges Unter-

nehmen tätig wird, das demselben Konzern wie sein Arbeitgeber an-

gehört, ist auch dann nicht als Arbeitnehmer des britischen Unterneh-

mens im Sinne von Artikel XI Absatz 2 Doppelbesteuerungsabkommen 

Großbritannien in der bis 2010 gültigen Fassung (DBA GB) anzusehen, 

wenn die Kosten innerhalb des Konzerns nach einem allgemeinen Ver-

teilungsschlüssel verrechnet werden. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Münster entschieden.

Der Kläger war als Informationstechniker bei einem in Deutschland 

ansässigen Unternehmen angestellt, das ganzjährig seinen Arbeitslohn 

bezahlte. Im Streitjahr 2010 war er an 107 Tagen in Großbritannien 

für ein dort ansässiges Unternehmen tätig, das demselben Konzern wie 

die Arbeitgeberin angehörte.

Das Finanzamt unterwarf den gesamten vom Kläger bezogenen Jah-

reslohn der deutschen Einkommensteuer. Der Kläger meinte dagegen, 

dass der anteilige für die Tätigkeit in Großbritannien bezogene Arbeits-

lohn nach Artikel XI Absatz 3 DBA GB dem deutschen Besteuerungs-

Angestellte
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recht entzogen sei, weil die britische Gesellschaft insoweit wirtschaft-

liche Arbeitgeberin des Klägers sei. Im Rahmen einer konzerninternen 

Verrechnung sei der durchschnittliche Stundenlohn des Klägers zwi-

schen den beiden Gesellschaften umgelegt worden.

Das FG Münster wies die Klage ab. Der Bundesrepublik Deutschland 

stehe das Besteuerungsrecht für den gesamten Arbeitslohn des Klä-

gers als einer im Inland ansässigen Person im Sinne von Artikel XI Abs. 

2 DBA GB zu. Die Ausnahmevorschrift des Artikels 11 Absatz 3 DBA 

GB greife nicht ein, weil sich der Kläger nicht länger als 183 Tage in 

Großbritannien aufgehalten habe, die Vergütungen weiterhin von ei-

nem im Inland ansässigen Arbeitgeber gezahlt und nicht vom Gewinn 

einer britischen Betriebsstätte der deutschen Arbeitgeberin abgezogen 

worden seien.

Entgegen der Ansicht des Klägers sei die britische Konzerngesellschaft 

nicht Arbeitgeberin des Klägers gewesen. Die konzerninterne Verrech-

nung im Wege eines allgemeinen Verteilungsschlüssels reiche nicht 

aus, um diese Gesellschaft als wirtschaftliche Arbeitgeberin anzuse-

hen. Neben den Gehaltskosten des Klägers habe der Verrechnungssatz 

noch weitere Aufwendungen wie Sozialabgaben, Pensionsrückstellun-

gen, Schulungen und IT-Ausstattung umfasst. Damit habe die britische 

Gesellschaft dieselbe Stellung wie ein Kunde, der für eine Dienst- oder 

Werkleistung einen pauschalen Stundensatz an einen Unternehmer 

entrichtet.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 24.08.2016, 7 K 821/13 E

Keine doppelte Haushaltsführung bei Wegezeiten von 
etwa einer Stunde

Eine doppelte Haushaltsführung wird steuerlich nicht anerkannt, wenn 

die regelmäßigen Fahrzeiten zwischen dem eigenen Hausstand des 

Steuerpflichtigen und seinem Arbeitsplatz etwa eine Stunde betra-

gen. In diesem Fall wohne der Steuerpflichtige bereits am Beschäfti-

gungsort und könne die Kosten für eine näher am Arbeitsplatz liegende 

Zweitwohnung nicht absetzen, so das Finanzgericht (FG) Baden-Würt-

temberg.

Der Kläger ist Arbeitnehmer und hatte im Streitjahr 2013 Mietauf-

wendungen für eine Zwei-Zimmer-Wohnung als beruflich veranlass-

te Werbungskosten geltend gemacht, weil er von dieser Wohnung zu 

seiner sechs Kilometer entfernten Arbeitsstätte in der Großstadt S 

pendelte. Ansonsten lebte der Kläger mit seiner Ehefrau in einer vom 

Arbeitsort 37 Kilometer entfernten Drei-Zimmer-Wohnung.

Das FG Baden-Württemberg erkannte die Mietaufwendungen für 

die Zwei-Zimmer-Wohnung nicht an, weil die vom Kläger mit seiner 

Ehefrau bewohnte Drei-Zimmer-Wohnung (eigener Hausstand) im 

Einzugsgebiet seiner Arbeitsstätte liege und er daher bereits an sei-

nem Beschäftigungsort wohne. Eine doppelte Haushaltsführung setze 

voraus, dass der Ort des eigenen Hausstandes und des Beschäftigungs-

ortes auseinanderfallen. Ein Arbeitnehmer wohne bereits dann am Be-

schäftigungsort, wenn er von seinem Hausstand ungeachtet von Ge-

meinde- und Landesgrenzen seine Arbeitsstätte in zumutbarer Weise 

täglich aufsuchen könne.

Unter Beschäftigungsort sei nicht die jeweilige politische Gemeinde zu 

verstehen, sondern der Bereich, der zu der konkreten Anschrift der Ar-

beitsstätte noch als Einzugsgebiet anzusehen sei. Ausschlaggebend sei 

dabei nicht allein die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstät-

te. Eine Wohnung am Beschäftigungsort liege regelmäßig vor, wenn 

sie in einem Bereich liege, von dem aus der Arbeitnehmer üblicher-

weise täglich zu diesem Ort fahren könne. Dabei lägen Fahrzeiten von 

etwa einer Stunde für die einfache Strecke noch in einem zeitlichen 

Rahmen, in dem es einem Arbeitnehmer zugemutet werden könne, 

von seinem Hausstand die Arbeitsstätte aufzusuchen. Das sei beim 

Kläger der Fall gewesen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Kläger hat Revision beim Bundes-

finanzhof eingelegt (VI R 31/16).

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 16.06.2016, 1 K 

3229/14, nicht rechtskräftig
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Kindergeld: Berufsausbildung endet mit im  
Ausbildungsvertrag genannten Ende

Eine Berufsausbildung und damit die Voraussetzungen für einen Kin-

dergeldbezug enden zu dem Zeitpunkt, der im Ausbildungsvertrag als 

Ende genannt ist. Auf den Zeitpunkt der Abschlussprüfung komme es 

nicht an, stellte das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg klar, ließ 

aber die Revision gegen das entsprechende Urteil zu.

Der Kläger beantragte Kindergeld für seine Tochter, deren Ausbildung 

nach dem Schul- und Praxisvertrag am 31.08.2015 endete und auf die 

das Berufsausbildungsgesetz keine Anwendung findet. Für die Ausbil-

dung war das entsprechende Schulgesetz des Landes maßgeblich. Die 

Tochter bestand am 20.07.2015 die staatliche Abschlussprüfung. Die 

Schule bestätigte das Ausbildungsende zum 31.08.2015. Die Tochter 

erhielt im August 2015 noch eine Ausbildungsvergütung. Im Ausbil-

dungszeugnis wird eine Ausbildung vom 01.09.2012 bis 31.08.2015 

bescheinigt. Mit Urkunde des Landes Baden-Württemberg vom 

21.09.2015 ist die Tochter mit Wirkung zum 01.09.2015 berechtigt, die 

Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin“ zu 

führen. Die beklagte Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung ab 

August 2015 auf und forderte für diesen Monat das Kindergeld zurück, 

da mit der bestandenen Abschlussprüfung, spätestens mit Bekanntga-

be des Prüfungsergebnisses, die Ausbildung beendet sei. 

Das FG entschied, dass dem Kläger für seine Tochter Kindergeld für 

den Monat August 2015 zustehe. Die Berufsausbildung ende, wenn das 

Kind einen Ausbildungsstand erreicht habe, der es zur Berufsausübung 

nach dem angestrebten Berufsziel befähige. Das Berufsziel sei zwar 

in der Regel mit Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse erreicht. Doch 

im Streitfall sei zu diesem Zeitpunkt das Ausbildungsverhältnis noch 

nicht beendet gewesen. Nach dem für die Ausbildung geltenden Lan-

desgesetz in Verbindung mit einer Verordnung dauere die Fachschul-

ausbildung drei Jahre. Nach der Bescheinigung der Fachschule sowie 

dem Ausbildungszeugnis habe die Ausbildung am 31.08.2015 geendet. 

Infolgedessen sei die Tochter im August 2015 noch praktisch ausge-

bildet worden und habe eine Ausbildungsvergütung erhalten. Hinzu 

komme, dass die Tochter erst ab 01.09.2015 befugt gewesen sei, ihre 

Berufsbezeichnung zu führen. Erst ab diesem Zeitpunkt stehe sie dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Die Festsetzung von Kindergeld für den Monat August 2015 entspre-

che auch dem Sinn und Zweck der Regelung. Mit dem Kindergeld sol-

le die kindbedingte Minderung der finanziellen Leistungsfähigkeit der 

Eltern während der Ausbildungszeit des Kinds berücksichtigt werden. 

Für August 2015 habe die Tochter noch eine Ausbildungsvergütung er-

halten. Im Übrigen sei es nicht nachvollziehbar, warum nach den für 

die beklagte Familienkasse geltenden internen Dienstanweisungen bei 

bestimmten Ausbildungsgängen zwar auf die gesetzliche Ausbildungs-

dauer abzustellen sei, dies jedoch trotz vergleichbarem Sachverhalt 

nicht im Streitfall gelten solle.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 19.10.2016, 7 K 407/16, 

nicht rechtskräftig

Abzweigung von Kindergeld auch an minderjährige 
Kinder möglich

Einer Abzweigung von Kindergeld an das Kind steht es nicht entge-

gen, wenn das Kind minderjährig ist. Dies hebt das Finanzgericht (FG) 

Schleswig-Holstein hervor. Habe sich dabei das Abzweigungsbegehren 

durch laufende Zahlungen an den Elternteil erledigt, komme eine Fort-

setzungsfeststellungsklage des Kindes in Betracht.

Die beklagte Familienkasse hatte der Mutter der Klägerin das Kinder-

geld für die Klägerin gewährt. Weder Mutter noch Vater leisteten dem 

Kind Unterhalt. Einen Antrag der Klägerin auf Abzweigung des Kinder-

geldes an sich selbst lehnte die Familienkasse ab. Zur Begründung trug 

sie vor, eine Abzweigung erfolge nur, wenn das Kind für sich selber sor-

ge und volljährig sei. Da die Klägerin jedoch noch nicht volljährig sei, 

komme eine Abzweigung nicht in Betracht.

Das FG entschied dagegen, dass die Minderjährigkeit des Kindes einer 

Abzweigung grundsätzlich nicht entgegenstehe. Zwar erkannte das 

Gericht, dass hinsichtlich der Erfüllungswirkung einer Leistung an ein 

minderjähriges Kind Zweifel bestehen könnten, weil umstritten sei, 

ob ein minderjähriges Kind – wirksam – eine Annahme zur Erfüllung 

erklären könne. Probleme bei der Erfüllung einer Abzweigungsverbind-

lichkeit könnten zwar im Rahmen der tatsächlichen Ausführung der 

Zahlung zu beachten sein; sie könnten jedoch auf die Grundentschei-

dung der Abzweigung selbst keinen Einfluss haben und daher nicht zu 

einer Verweigerung der Abzweigungsentscheidung führen. Dies gelte 

Familie und 
Kinder
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zumindest dann, wenn – wie im Streitfall – dem Minderjährigen ein 

Vormund bestellt sei.

Verfahrensrechtlich jedoch konnte das FG keine Verpflichtung der Fa-

milienkasse aussprechen, weil der Kindergeldanspruch im Streitzeit-

raum durch die fortlaufende Zahlung an die Mutter erloschen war und 

sich der Rechtsstreit damit erledigt hatte. Daher sei das Kind auf eine 

Fortsetzungsfeststellungsklage zu verweisen. 

Das FG hatte die Revision gegen das Urteil zugelassen. Das Revisi-

onsverfahren war beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen XI 

R 26/16 anhängig. Mittlerweile ist das Revisionsverfahren nach Rück-

nahme der Revision eingestellt worden. Das Urteil ist damit rechts-

kräftig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 15.09.2016, 4 K 82/16, 

rechtskräftig

Hormonbehandlung und künstliche Befruchtung 
können als außergewöhnliche Belastungen Steuern 
mindern

Die Aufwendungen für eine Hormonbehandlung und künstliche Be-

fruchtung können als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) berücksichtigt werden. Dies zeigt 

ein vom Finanzgericht (FG) Hessen entschiedener Fall.

Die Klägerin lebt seit 2004 in einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft. Sie hat

keine Kinder und leidet an einem PCO-Syndrom. Da sie weder auf 

natürlichem Weg noch durch Insemination empfangen kann, unter-

zog sie sich im Streitjahr einer Sterilitätsbehandlung in Form einer 

In-Vitro-Fertilisation (IVF) im Rahmen einer heterologen Inseminati-

on (Fremdsamenspende). Dabei werden die Eierstöcke hormonell sti-

muliert und anschließend eine IVF (Befruchtung einer eigenen Eizelle) 

durchgeführt. In ihrer Einkommensteuererklärung machte die Klägerin 

Aufwendungen von 13.678 Euro als außergewöhnliche Belastungen 

geltend, die fast vollständig auf de dargestellten medizinischen Maß-

nahmen entfielen. Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen für die 

künstliche Befruchtung nicht als außergewöhnlichen Belastungen 

nicht an.

Das angerufene FG hält dagegen die Kosten für die eigentliche Heil-

behandlung als außergewöhnliche Belastungen für abziehbar, nicht 

jedoch die im Zusammenhang mit der Fremdsamenspende getätigten 

Aufwendungen. Das bei der Klägerin diagnostizierte PCO-Syndrom 

und die daraus resultierende Empfängnisunfähigkeit stelle eine Krank-

heit dar, deren Behandlungskosten grundsätzlich nach § 33 EStG als 

außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen seien, so das FG. 

Der Familienstand der Frau sei für die Frage, ob eine Krankheit vorliegt, 

unbeachtlich. Die Aufwendungen für die hormonelle Stimulation der 

Eierstöcke und anschließende Entnahme von Eizellen zur Durchfüh-

rung der IVF stellten krankheitsbedingte und somit nach § 33 EStG 

abzugsfähige Aufwendungen dar.

Hierbei verkennt das FG nicht, dass insoweit der medizinisch einheit-

liche Vorgang zur Herbeiführung der Schwangerschaft – also hormo-

nelle Stimulierung der Eierstöcke, Entnahme von Eizellen und ext-

rakorporale Befruchtung mit anschließender Wiedereinsetzung der 

befruchteten Eizelle – bei Herausrechnen der mit der Fremdsamen-

spende in Zusammenhang stehenden Vorgänge künstlich aufgespal-

ten wird. Das Gericht hält dies rechtlich jedoch für geboten, weil die 

im Zusammenhang mit der Fremdsamenspende stehenden Aufwen-

dungen der Klägerin nicht zwangsläufig entstanden seien. Denn die 

Kinderlosigkeit der Klägerin sei nicht unmittelbare und ausschließliche 

Folge ihrer krankheitsbedingten Unfruchtbarkeit gewesen, sondern zu-

gleich maßgeblich darin begründet, dass sie in einer gleichgeschlecht-

lichen Partnerschaft lebt und daher die Zeugung eines Kindes auf na-

türlichem Wege ausgeschlossen ist.

Eine Ausweitung der bisher von der Rechtsprechung anerkannten Fälle 

auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften hält das FG auch aufgrund 

verfassungsrechtlicher Vorgaben für nicht geboten.

Finanzgericht Hessen, Urteil vom 15.11.2016, 9 K 1718/13
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DAAD-Stipendium: Kein steuerlicher Abzug von  
Studienkosten

Studienkosten können nicht als (vorweggenommene) Werbungskos-

ten steuerlich berücksichtigt werden, wenn die Kosten im Rahmen 

eines Stipendiums steuerfrei erstattet wurden. Dies entschied der 12. 

Senat des Finanzgerichts Köln in einem jetzt veröffentlichten Urteil.

Geklagt hatte ein Rechtsanwalt, der für sein Aufbaustudium zum Mas-

ter of Laws in den USA ein Stipendium des Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes (DAAD) erhielt. Von den Kosten für das Auslands-

studium in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro wurden ihm vom 

DAAD 22.000 Euro erstattet. Der Kläger machte in seiner Steuerer-

klärung für das Streitjahr 2010 gleichwohl die gesamten Kosten als 

vorweggenommene Werbungskosten bei seinen Einkünften aus nicht-

selbständiger Tätigkeit geltend. Er stellte sich auf den Standpunkt, dass 

die Stipendiumsleistungen des DAAD steuerlich wie Unterhaltszahlun-

gen der Eltern zu behandeln seien und die Studienkosten deshalb in 

vollem Umfang abziehbar blieben. Das Finanzamt sah dies anders und 

berücksichtigte die Studienkosten nur insoweit als Werbungskosten, 

wie sie nicht vom DAAD erstattet wurden.

Die Klage blieb erfolglos. Der 12. Senat des Finanzgerichts Köln lehnte 

einen weitergehenden Abzug der Studienkosten ebenfalls ab. Er ver-

trat die Auffassung, dass der Kläger im Ergebnis keine Aufwendungen 

getragen habe, soweit ihm die Kosten durch das Stipendium steuerfrei 

erstattet worden seien. In dieser Höhe sei er durch die Ausgaben nicht 

wirtschaftlich belastet gewesen.

Der Senat hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens 

die Revision zum Bundesfinanzhof in München zugelassen.

FG Köln, Pressemitteilung vom 01.09.2016 zum Urteil 12 K 562/13 

vom 20.05.2016

Urlaubsanspruch: EuGH soll Frage zu finanzieller 
Abgeltung klären

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg bittet den 

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) um Klärung von Fragen 

zum Urlaubsrecht. Konkret geht es um die finanzielle Abgeltung für 

nicht genommenen Erholungsurlaub. Die dem EuGH  vorgelegten 

Fragen betreffen die Auslegung des als unmittelbare Grundlage für 

den geltend gemachten Anspruch anerkannten Artikels 7 Absatz 2 der 

Richtlinie 2003/88/EG über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestal-

tung. Nach dieser Regelung darf der jedem Arbeitnehmer zustehende 

bezahlte Mindestjahresurlaub außer bei Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden.

Der Kläger des Ausgangsverfahrens schied nach Ablegung seines Zwei-

ten Juristischen Staatsexamens aus dem juristischen Vorbereitungs-

dienst aus. Den ihm zustehenden Erholungsurlaub hatte er zu diesem 

Zeitpunkt aus eigenem Entschluss nicht vollständig genommen. Das 

Verwaltungsgericht (VG) Berlin hat die Klage auf finanzielle Abgeltung 

des Resturlaubs abgewiesen. Es meint, Artikel 7 Absatz 2 RL 2003/88/

EG setze über seinen Wortlaut hinausgehend voraus, dass der Arbeit-

nehmer, sofern ihm dies möglich gewesen sei, einen Antrag auf Ge-

währung des bezahlten Jahresurlaubs gestellt haben müsse, und dass 

er aus von seinem Willen unabhängigen Gründen nicht in der Lage 

gewesen sein dürfe, seinen Jahresurlaub vor dem Ende des Arbeitsver-

hältnisses zu nehmen.

Das OVG Berlin-Brandenburg, das über die Berufung des Klägers ge-

gen dieses Urteil zu entscheiden hat, bezweifelt, ob sich die vom VG 

angenommenen Voraussetzungen mit Unionsrecht vereinbaren lassen. 

Da diese Fragen in der Rechtsprechung des EuGH bislang nicht hinrei-

chend geklärt sind und sich auch nicht zweifelsfrei beantworten las-

sen, hat er beschlossen, den EuGH um eine Vorabentscheidung zu bit-

ten. Bis zu dessen Entscheidung ist das Berufungsverfahren ausgesetzt.

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 13.09.2016, OVG 4 B 38.14

Dauer der beruflichen Tätigkeit als Qualifikations-
merkmal: Generelle Nichtberücksichtigung von 
Elternzeiten unzulässig

Eine Behörde darf im Rahmen einer Bewerbung bei der Bewertung der 

fachlichen Leistung auch auf die Dauer der beruflichen Tätigkeit ab-

stellen. Eine generelle Nichtberücksichtigung von Elternzeiten ist dann 

aber unzulässig, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) Niedersach-

sen entschieden hat. Im zugrunde liegenden Fall muss nun der Land-

kreis Stade erneut über die Bestellung eines Bezirksschornsteinfegers 

entscheiden.

Arbeit,  
Ausbildung & 
Soziales
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Die Klägerin hat sich mit ihrer Berufung gegen die Ablehnung ihrer 

Bestellung zur bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin für den 

Kehrbezirk Stade VII und die Bestellung eines Mitbewerbers für diesen 

Kehrbezirk gewandt. Der beklagte Landkreis hat die Stelle eines bevoll-

mächtigten Bezirksschornsteinfegers für diesen Kehrbezirk öffentlich 

ausgeschrieben. Im Rahmen des Auswahlverfahrens hat er die Bewer-

bungen anhand eines Punktesystems unter Berücksichtigung der vom 

Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

herausgegebenen Bewertungsmatrix bewertet. Dabei hat er unter an-

derem für Tätigkeiten im Schornsteinfeger-Handwerk in den vergange-

nen 15 Jahren vor der Ausschreibung bestimmte Punktwerte angerech-

net. Der Beklagte hat bei der Punktevergabe aber nicht die in diesem 

Zeitraum von der Klägerin in Anspruch genommenen Elternzeiten von 

rund fünf Jahren berücksichtigt. Aufgrund einer höheren Punktezahl 

hat der Beklagte am 23.04.2014 einen Mitbewerber für die Dauer von 

sieben Jahren zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bestellt.

Diese Auswahlentscheidung des Beklagten sei entgegen der Auffas-

sung des Verwaltungsgerichts Stade rechtswidrig. Stelle die Behörde 

bei der Bewertung der fachlichen Leistung der Bewerber zulässigerwei-

se unter anderem auf die Dauer der beruflichen Tätigkeit im Schorn-

steinfeger-Handwerk ab, verstoße die generelle Nichtberücksichtigung 

von Elternzeiten gegen die hier anzuwendende Elternurlaub-Richtlinie 

der Europäischen Union (RL 2010/18/EU). Gemäß § 5 Absatz 4 des 

Anhangs der Richtlinie träfen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 

Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer gegen Benachteiligung 

und Kündigung aufgrund der Beantragung oder Inanspruchnahme des 

Elternurlaubs. Außerdem verstoße es gegen den Gleichbehandlungs-

grundsatz des Grundgesetzes, bei der Berechnung der Zeiten einer 

Tätigkeit im Schornsteinfeger-Handwerk einerseits Ausfallzeiten etwa 

wegen Erkrankung, Arbeitsunfalls, Grundwehr- und Zivildienstes mit 

anzurechnen, andererseits aber Ausfallzeiten wegen der Elternzeit 

nicht zu berücksichtigen.

Die Revision zum BVerwG hat das OVG nicht zugelassen.

OVG Niedersachsen, Urteil vom 14.09.2016, 8 LC 160/15

Betriebsrente: Abschläge wegen vorzeitiger Inanspruch-
nahme keine Benachteiligung wegen Behinderung

Sieht eine Versorgungsordnung bei der Inanspruchnahme der Betriebs-

rente vor Erreichen der üblichen, „festen Altersgrenze“ Abschläge vor, 

liegt darin keine unerlaubte Benachteiligung wegen einer Behinde-

rung. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.

Der Kläger, der als schwerbehinderter Mensch anerkannt ist, bezieht seit 

der Vollendung seines 60. Lebensjahres eine gesetzliche Altersrente für 

Schwerbehinderte und eine Betriebsrente. In der Vergangenheit war bei der 

Beklagten der ungekürzte Bezug der Betriebsrente möglich, wenn der Ar-

beitnehmer eine Vollrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhielt. 

Auch nach einer Änderung der Versorgungsordnung besteht ein Anspruch 

auf Betriebsrente, wenn eine Vollrente aus der gesetzlichen Rentenversi-

cherung bezogen wird. Jedoch wurde als feste Altersgrenze einheitlich die 

Vollendung des 65. Lebensjahres festgelegt und gleichzeitig bestimmt, dass 

für eine vorgezogene Inanspruchnahme der Betriebsrente ein versiche-

rungsmathematischer Abschlag von 0,4 Prozent pro Monat vorzunehmen 

ist, soweit die Anwartschaft auf Beschäftigungszeiten nach dem 01.01.1996 

beruht. Dementsprechend kürzte die Beklagte die Betriebsrente.

Das BAG sieht darin keine gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsge-

setz (AGG) verstoßende Benachteiligung wegen einer Behinderung. Eine 

unmittelbare Benachteiligung nach § 3 Absatz 1 AGG scheide aus, weil die 

Abschläge nicht an die Behinderteneigenschaft anknüpften. Auch andere 

Arbeitnehmer könnten früher in Rente gehen. Ebenso scheide eine mittel-

bare Benachteiligung nach § 3 Absatz 2 AGG aus. Liegen die Vorausset-

zungen eines frühen Renteneintritts auch bei nicht schwerbehinderten Ar-

beitnehmern vor, müssten diese ebenfalls Abschläge hinnehmen. Soweit 

allein schwerbehinderte Menschen die gesetzliche und damit die Betriebs-

rente früher beanspruchen können, werden sie nicht gegenüber anderen 

Arbeitnehmern benachteiligt. Denn es könne keine anderen Arbeitnehmer 

geben, die zum selben Zeitpunkt eine Betriebsrente beziehen.

Das klageabweisende Urteil der Vorinstanz war laut BAG dennoch auf-

zuheben und der Rechtsstreit an das LAG zurückzuverweisen. Dieses 

müsse prüfen, ob für die Änderung der Versorgungsordnung sachlich-

proportionale Gründe vorlagen und damit die Grundsätze des Vertrau-

ensschutzes und der Verhältnismäßigkeit gewahrt sind.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.10.2016, 3 AZR 439/15
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Wohnungseigentümer kann Spielplatz-Herstellung 
auch noch nach Jahren von Eigentümergemeinschaft 
verlangen

Der Anspruch gegenüber der Eigentümergemeinschaft auf Herstellung 

eines durch eine Auflage vorgeschriebenen Spielplatzes verjährt nicht. 

Dies stellt das Amtsgericht (AG) München klar.

Der Kläger ist Eigentümer einer Wohnung in München. Dort existiert 

für die Wohnanlage ein Spielplatz mit einem Sandkasten, der mit Un-

rat verunreinigt ist. In der Baugenehmigung für die Wohnanlage wurde 

am 30.04.1982 von der Landeshauptstadt München folgende Auflage 

festgesetzt: „Die Freiflächen, einschließlich der Spielbereiche für Kin-

der, sind bis zur Bezugsfertigkeit des Gebäudes, spätestens jedoch in 

der darauf folgenden Pflanzzeit nach dem als Bestandteil dieser Ge-

nehmigung ausgefertigten Plan über die Außenanlagen gegebenenfalls 

unter Beachtung der weiteren Detailauflagen zu gestalten und auszu-

statten. (...) b) (...) Der Kinderspielplatz oder die Spielbereiche muss/

müssen den Kindern tatsächlich zum Spielen zur Verfügung stehen und 

ist/sind zu diesem Zweck dauernd zu erhalten und zu unterhalten. Auf 

die Verpflichtung zur umgehenden Instandsetzung schadhafter Aus-

stattungen des Kinderspielplatzes und zur Erneuerung des Spielsandes 

in angemessenen Abständen wird hingewiesen.“ Als Spielausstattung 

ist eingezeichnet ein Sandkasten und eine Spieltischgarnitur, daneben 

steht in schwarzer Schrift: Pergola mit Spielgerät (Schaukel, Hänge-

Klettergerüst). Unten rechts auf dem Plan findet sich der Vermerk: „Die 

notwendigen Anordnungen sind mit roter Tinte eingetragen. Sie sind 

genauso zu beachten, wie sämtliche übrige Auflagen und Anordnun-

gen des beigeheften Bescheides.“

In der Wohnungseigentümerversammlung am 18.06.2015 beantrag-

te der Kläger, die Spielplatzausstattung gemäß der Baugenehmigung 

herzustellen. Der Antrag wurde von der Eigentümergemeinschaft ab-

gelehnt. Die Miteigentümer meinen, dass ein Spielplatz vorhanden sei 

und die Vorgaben der Stadt für bestimmte Spielgeräte nicht verbind-

lich seien. Mit seiner Klage beantragt der Kläger, den Ablehnungsbe-

schluss für ungültig zu erklären und die Herstellung des Spielplatzes 

durch das gerichtliche Urteil zu beschließen.

Das AG München gab dem Kläger Recht. Der Beschluss, mit dem die 

Anlage eines neuen Spielplatzes abgelehnt wurde, sei rechtswidrig, da 

er nicht einer ordnungsmäßigen Verwaltung entspricht. Die Spielplatz-

ausstattung sei eine Auflage der Baugenehmigung. Bei dem Spielplatz 

und der Ausstattung des Kinderspielplatzes handele es sich um Ge-

meinschaftseigentum. Den Wohnungseigentümern obliege gemein-

schaftlich die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung 

des Gemeinschaftseigentums. Eine ordnungsgemäße Instandhaltung 

und Instandsetzung sei auch gegeben bei solchen Maßnahmen, mit 

denen den Erfordernissen öffentlich-rechtlicher Vorschriften entspro-

chen werden soll, so das Gericht. Der Anspruch des Wohnungseigen-

tümers auf ordnungsmäßige Verwaltung sei grundsätzlich unverjähr-

bar. Das Gemeinschaftseigentum müsse instandgesetzt werden, auch 

wenn die Instandsetzungsbedürftigkeit schon länger als drei Jahre 

andauert. Eine solche gleichsam ständig neu entstehende Dauerver-

pflichtung könne nicht verjähren.

Amtsgericht München, Urteil vom 15.01.2016, 481 C 17409/15 WEG, 

rechtskräftig

Mieter darf angemietete Wohnung seiner  
erwachsenen Tochter zur zweitweisen alleinigen 
Nutzung überlassen

Es liegt keine unbefugte Gebrauchsüberlassung der Wohnung vor, 

wenn ein Mieter lediglich drei Monate im Jahr die Wohnung selbst be-

wohnt und den Rest der Zeit die Wohnung einer nahen Verwandten zur 

Nutzung überlässt. Dies hat das Amtsgericht (AG) München in einem 

Fall klargestellt, in dem eine angemietete Wohnung den größten Teil 

des Jahres von der erwachsenen Tochter des Mieters allein bewohnt 

wurde.

Der Kläger ist Eigentümer einer Wohnung in München. Mit Vertrag 

vom 27.11.1982 mietete der beklagte Mieter die Wohnung und zog dort 

mit seiner Ehefrau und seiner Tochter ein, die damals noch ein Kind 

war. Der Mieter und seine Ehefrau halten sich in der Regel drei Monate 

im Winter in der Wohnung auf, den Rest des Jahres bewohnt die nun-

mehr erwachsene Tochter allein die Wohnung, da ihre Eltern diese Zeit 

in der Türkei verbringen. Der Kläger meint, dass eine unberechtigte Ge-

brauchsüberlassung an die Tochter vorliege und kündigte nach einer 

erfolglosen Abmahnung das Mietverhältnis. Der Mieter weigerte sich 

auszuziehen. Deshalb erhob der Vermieter Räumungsklage.

Bauen und 
Wohnen
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Das AG München wies die Klage ab. Der Kläger habe kein Recht zur 

Kündigung. Die Tochter des Mieters gehöre zum privilegierten Perso-

nenkreis. Eine Nutzung durch sie neben oder zusammen mit ihrem 

Vater als dem Mieter der Wohnung sei keine unbefugte Gebrauchs-

überlassung. Das Recht zur Aufnahme naher Verwandter wie der Toch-

ter bestehe, solange der Mieter die Wohnung noch in eigener Person 

nutze. Der Mieter dürfe die Wohnung seinen Verwandten jedoch nicht 

zur alleinigen Benutzung überlassen. Das sei nur dann der Fall, wenn 

der Mieter die Wohnung nur noch sporadisch nutze oder wenn er dort 

lediglich einzelne Gegenstände zurückgelassen habe.

Bei einem Bewohnen der Wohnung für einen Zeitraum von drei Mona-

ten, welcher auch nach dem Vortrag des Klägers vorliegt, sei entgegen 

der Ansicht des Klägers nicht von einer nur sporadischen Nutzung aus-

zugehen. Immerhin handele es sich bei drei Monaten um den vierten 

Teil eines Jahres. Die Aufnahme naher Angehöriger in die Mietwoh-

nung stehe jedoch, da der Vermieter sie ohnehin zu dulden hat, au-

ßerhalb seines Einflussbereichs, so das Urteil. Eine unberechtigte Ge-

brauchsüberlassung an nahe Angehörige liege erst dann vor, wenn der 

Mieter in der Wohnung lediglich einzelne Gegenstände zurückgelassen 

hat oder den Gewahrsam über die Wohnung vollständig aufgibt und 

den ihn treffenden Obhutspflichten nicht mehr nachkommt, so das 

Gericht weiter. Bei der Nutzung der Wohnung durch den Mieter über 

einen Zeitraum von einem Vierteljahr sei dies jedenfalls nicht der Fall.

Amtsgericht München, Urteil vom 02.03.2016, 424 C 10003/15, 

rechtskräftig

Nachbarrecht: Luftwärmepumpe muss  
Abstandsfläche von drei Metern einhalten 

Ein Nachbar muss eine Luftwärmepumpe entfernen, die er in einem 

Abstand von weniger als drei Metern zum Nachbargrundstück errich-

tet hat. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg entschieden. 

Die Vorschriften des Bauordnungsrechts entfalteten ihre Schutzwir-

kung auch im Nachbarverhältnis und führten zu einem zivilrechtlichen 

Anspruch des betreffenden Nachbarn auf Beseitigung. 

Die Parteien sind Nachbarn. Die Beklagte betreibt auf ihrem Grund-

stück eine Wärmepumpe, die zwei Meter vom Grundstück der Kläger 

entfernt ist. Die Kläger verlangen, dass die Beklagte die Wärmepumpe 

beseitigt, weil von dieser eine erhebliche Lärmbelästigung ausgehe. 

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hatte der Klage im Hinblick auf den 

Beseitigungsanspruch stattgegeben. Das OLG Nürnberg hat die Be-

klagte ebenfalls verurteilt, die Wärmepumpe zu entfernen.

Zur Begründung führt es aus, dass die Beklagte die bauordnungsrecht-

lich vorgesehene Abstandsfläche, die mindestens drei Meter betrage, 

nicht gewahrt habe. Die Wärmepumpe sei eine „andere Anlage“ im 

Sinne des Artikels 6 Absatz 1 S. 2 Bayerische Bauordnung, da von ihr 

eine „Wirkung wie von einem Gebäude ausgehe“.

Es komme nicht auf die Dimension der Anlage selbst, sondern auf die 

Emissionen an, die sie generell verursache. Unabhängig vom Ausmaß 

der Geräusche, die von der Wärmepumpe ausgehen, seien diese jeden-

falls geeignet, den Nachbarfrieden zu gefährden. Dieser solle gerade 

durch die Vorschriften über die Abstandsflächen geschützt werden. 

Dass es grundsätzlich zu einer Geräuscheinwirkung auf das Nachbar-

grundstück kommt, stehe aufgrund eines gerichtlichen Sachverständi-

gengutachtens fest. 

Das OLG führt aus, dass der Beseitigungsanspruch kein Verschulden 

der Beklagten voraussetzt. Für nicht – auch nicht analog – anwend-

bar hält er die Überbauvorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuches, da es 

sich bei der Wärmepumpe um kein Gebäude handele. Ein rechtsmiss-

bräuchliches Verhalten der Kläger konnte das OLG im konkreten Fall 

nicht erkennen. Die Revision gegen sein Urteil hat es nicht zugelassen.

Oberlandesgericht Nürnberg, Urteil vom 30.01.2017, 14 U 2612/15
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Wenn das Testament nicht eindeutig ist,  
muss gemutmaßt werden

Die gesetzliche Erbfolge kann durch ein Testament des Erblassers be-

seitigt werden. Dafür ist neben der Form auch der verwendete Wort-

laut wichtig. Das zeigt ein Fall, der vor dem Oberlandesgericht Rostock 

entschieden wurde. 

Dort hatte die Mutter von fünf Kindern unter der Überschrift „Testa-

ment“ handschriftlich und mit Unterschrift verfügt, einer der Söhne 

solle „über ihr gesamtes Vermögen bevollmächtigt“ sein. Dieser Sohn 

starb kurz vor der Mutter. 

Nach dem Tod der Mama stritten die beiden Kinder des gestorbenen 

Sohnes mit den verbliebenen Onkeln und Tanten darum, ob nur die 

beiden Kinder (Enkel) aufgrund des „Testaments“ alleinige Erben ge-

worden sind. 

Weil nicht endgültig ermittelt werden konnte, ob mit dem „Testa-

ment“ eine Erbeinsetzung des verstorbenen Sohnes oder nur dessen 

Bevollmächtigung für die Nachlassabwicklung gewollt war, musste auf 

den „mutmaßlichen Willen“ der Mama abgestellt werden. Und der er-

gab nach Auffassung des Gerichts, dass neben den beiden Enkeln auch 

die Onkel und Tanten als Erben anzusehen seien. Ob das mit dem wirk-

lichen Willen der Mutter übereinstimmte, blieb offen. 

OLG Rostock, 3 W 98/14 vom 08.01. 2015

Ehescheidung: Keine Teilhabe an Rentenansprüchen 
des Ex-Partners bei krassem Fehlverhalten

Normalerweise findet im Rahmen einer Ehescheidung ein Versor-

gungsausgleich statt, das heißt, die in der Ehezeit erworbenen Renten-

ansprüche der Eheleute werden gleichmäßig auf beide verteilt. Das gilt 

aber nicht uneingeschränkt. Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg 

hat jetzt die Beschwerde eines Mannes zurückgewiesen, der trotz der 

Begehung schwerer Straftaten zum Nachteil seiner ehemaligen Ehe-

frau an deren Rentenansprüchen teilhaben wollte.

Der 56-jährige Ehemann und die 64-jährige Ehefrau waren beinahe 20 

Jahre lang verheiratet. Nach der Trennung brach der seit Jahren hero-

inabhängige Ehemann in das Wohnhaus seiner Ehefrau ein, besprühte 

dort die Wände mit Beleidigungen und setzte dann das Haus in Brand. 

Es entstand ein Schaden von 37.000 Euro. Kurze Zeit später brachte er 

bei einem Zusammentreffen seine Frau zu Boden und würgte sie le-

bensgefährlich, bis sie „Sterne sah“ und die von Nachbarn herbeigeru-

fene Polizei eingriff. Der Mann wurde später zu einer mehrjährigen Ge-

fängnisstrafe verurteilt und in einer Entziehungsanstalt untergebracht.

Im Rahmen der Scheidung wollte der Ehemann an den Rentenansprü-

chen seiner Frau partizipieren. Das Amtsgericht Emden lehnte dies ab. 

Der Ehemann wollte diese Entscheidung nicht akzeptieren und rief 

das OLG an. Dieses hat jetzt die Entscheidung aus Emden bestätigt. 

Rentenansprüche würden nach dem Gesetz dann nicht geteilt, wenn 

dies grob unbillig wäre. So liege der Fall hier. Der Ehemann habe sich 

eines besonders krassen Fehlverhaltens gegenüber seiner Frau schuldig 

gemacht. Dass er sich später bei ihr entschuldigt habe, ändere daran 

letztlich nichts. Auch die Tatsache, dass die Ehe beinahe 20 Jahre lang 

bestanden habe, rechtfertige bei einem solchen krassen Fehlverhalten 

nicht die Teilhabe des Mannes an den Rentenansprüchen seiner Frau.

OLG Oldenburg, Beschluss vom 17.11.2016, 3 UF 146/16, rechtskräftig

Betreuer haftet bei redlicher Verwendung der  
zu Unrecht gezahlten Rente nicht

Ein gerichtlich bestellter Betreuer haftet nicht, wenn er eine zu Un-

recht gezahlte Rente redlich verwendet. Dies stellt das Bundessozial-

gericht (BSG) klar.

Die gerichtlich bestellte Betreuerin verwendete, ohne Kenntnis vom 

Tod des Betreuten zu haben, die nach dessen Tod zu Unrecht gezahlte 

Rente zur Begleichung seiner offenen Rechnungen. Der Rentenversi-

cherungsträger forderte von der Betreuerin, als er vom Tod des Ver-

sicherten erfuhr, die Rückzahlung der über den Tod hinaus gezahlten 

Rente, denn das kontoführende Geldinstitut konnte nicht zur Rück-

überweisung herangezogen werden. Dieses hatte erst nach Ausfüh-

rung der von der Betreuerin beauftragten Überweisungen vom Tod des 

Kontoinhabers erfahren. 

In den Vorinstanzen war die hiergegen klagende Betreuerin erfolgreich. 

Sie sei nicht als so genannte Verfügende im Sinne des § 118 Absatz 4 

Satz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) VI anstelle des Geldinstituts zur Erstat-

tung verpflichtet. Hiergegen hat sich der Rentenversicherungsträger 

mit seiner Revision gewandt. Sie ist erfolglos geblieben.

Ehe, Familie 
und Erben
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Das BSG hat entschieden, dass der Rentenversicherungsträger die Be-

treuerin weder als Empfängerin noch als Verfügende im Sinne des § 

118 Absatz 4 Satz 1 SGB VI in Anspruch nehmen kann. Eine Fallkons-

tellation, in der von der Betreuerin angenommen werde könnte, sie sei 

Empfängerin im Sinne des § 118 Absatz 4 Satz 1 SGB VI gewesen, liege 

nicht vor. Die Klägerin könne aber als redliche Betreuerin auch nicht 

als Verfügende nach dieser Vorschrift in Anspruch genommen werden.

Zwar habe sie durch die von ihr getätigten Überweisungen nach dem 

Tod des Versicherten über die für ihn zu Unrecht erbrachten Renten-

leistungen wirksam verfügt. Diese Verfügungen seien ihr jedoch nicht 

persönlich zuzurechnen. Sie durfte laut BSG trotz des Todes des Ver-

sicherten aufgrund ihrer Gutgläubigkeit zivilrechtlich noch in ihrer Ei-

genschaft als Betreuerin tätig werden. Daraus folge bei Fortführung 

der Geschäfte in Unkenntnis des Todes des Betreuten eine Haftungs-

freistellung. Von dieser Haftungsfreistellung werde auch der öffent-

lich-rechtliche Erstattungsanspruch des Rentenversicherungsträgers 

nach § 118 Absatz 4 Satz 1 SGB VI erfasst. 

Bundessozialgericht, B 13 R 9/16 R

Bestandskräftiger Erbschaftsteuerbescheid kann bei 
nachträglicher wirtschaftlicher Belastung geändert 
werden

Der Erblasser war im Streitfall an einer Gesellschaft beteiligt, zu de-

ren Gunsten das zuständige Finanzamt zunächst einen steuerfreien 

Sanierungsgewinn annahm. Erst nach Eintritt der Festsetzungsverjäh-

rung des Erbschaftsteuerbescheides wurde die Steuerfreiheit des Sa-

nierungsgewinns verneint und der daraus resultierende Einkommen-

steuerbescheid geändert. Die wirtschaftliche Belastung der Erben trat 

somit erst nach Eintritt der Festsetzungsverjährung für die Erbschaft-

steuer ein. Das Finanzamt berücksichtigte den Betrag, der die Nach-

lassverbindlichkeiten erhöhte, nicht.

Nach Überzeugung des Gerichts konnte der Erbschaftsteuerbescheid 

aber nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes (BewG) geändert 

werden.

Gemäß § 6 Absatz 1 BewG würden Lasten, deren Entstehung vom Ein-

tritt einer aufschiebenden Bedingung abhänge, nicht berücksichtigt. 

Jedoch sei auf Antrag die Festsetzung der nicht laufend veranlagten 

Steuern, also insbesondere auch der Erbschaftsteuer, bei Eintritt der 

Bedingung in der Weise zu berichtigen, dass die nunmehr entstandene 

Last berücksichtigt werde (§ 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 

2 BewG). 

Im Zeitpunkt des Erbfalles und zum Zeitpunkt der Erbschaftsteuerfest-

setzung sei nicht sicher gewesen, ob die Einkommensteuerbelastung 

der Erben hinsichtlich des zunächst angenommenen steuerbegüns-

tigten Sanierungsgewinns überhaupt entstehen würde. Es habe dem-

zufolge auch nicht festgestanden, ob überhaupt eine wirtschaftliche 

Belastung eintreten werde. Es handele sich bei der künftigen ungewis-

sen Einkommensteuerbelastung der Erben zwar nicht um eine rechts-

geschäftlich bedingte Verbindlichkeit. Die Einkommensteuerschuld 

entstehe, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien. Die 

Regelung des § 6 BewG gelte aber für rechtsgeschäftliche und gesetz-

liche Bedingungen gleichermaßen. Wie bei der rechtsgeschäftlich be-

dingten Schuld sei auch bei der etwaigen Einkommensteuerbelastung 

der Erben die Grundlage für die Verpflichtung in dem für die Bewertung 

maßgeblichen Zeitpunkt schon vorhanden. Wegen der in beiden Fällen 

bestehenden Ungewissheit, ob und wann die Verpflichtung tatsächlich 

entstehen werde, komme ein sofortiger Abzug nicht in Betracht. Für 

nicht laufend veranlagte Steuern werde, wenn die Verpflichtung dann 

tatsächlich entstanden sei, der Tatsache Rechnung getragen, dass der 

Grund für die Verpflichtung bereits zum Bewertungsstichtag gelegt 

gewesen sei.

Der Anwendungsbereich des § 6 BewG sei nicht auf die rechtsge-

schäftliche Bedingung beschränkt. Die Erbschaftsteuerveranlagung sei 

also, wenn feststehe, dass und in welcher Höhe die Last tatsächlich 

entstanden sei, gemäß § 6 Absatz 2 BewG zu berichtigen, sofern der 

erforderliche Antrag fristgerecht gestellt werde.

Das FG hat die Revision gegen das Urteil zugelassen. Das Revisionsver-

fahren ist beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen II R 36/16 

anhängig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 14.102.2016, 3 K 112/13
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Rundfunkbeitrag für Betriebsstätten und betrieblich 
genutzte Kfz ist verfassungsgemäß

Die Erhebung eines Rundfunkbeitrags für Betriebsstätten und betrieb-

lich genutzte Kraftfahrzeuge ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Dies 

hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden.

Nach dem seit dem 01.01.2013 geltenden Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag der Länder sind Inhaber von Betriebsstätten und betrieblich 

genutzten Kraftfahrzeugen zur Zahlung des Rundfunkbeitrags ver-

pflichtet. Dessen Höhe richtet sich für Betriebsstätteninhaber nach ei-

ner Staffelung, die sich an der Anzahl der Beschäftigten orientiert und 

degressiv verläuft. Auf der ersten Stufe mit keinem bis acht Beschäf-

tigten hat der Inhaber der Betriebsstätte ein Drittel des zunächst 17,98 

Euro im Monat betragenden Rundfunkbeitrags zu zahlen, während auf 

der obersten zehnten Stufe mit 20.000 und mehr Beschäftigten 180 

Rundfunkbeiträge zu entrichten sind. Für jedes betrieblich genutzte 

Kraftfahrzeug muss dessen Inhaber ein Drittel des Rundfunkbeitrags 

entrichten, wobei für jede beitragspflichtige Betriebsstätte jeweils 

ein Kraftfahrzeug beitragsfrei ist. Die Festsetzung des zu zahlenden 

Rundfunkbeitrags beruht auf den Angaben der Inhaber über die Anzahl 

der Beschäftigten und beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge. Kommen 

diese ihrer Mitteilungspflicht nicht nach, sind die Rundfunkanstalten 

berechtigt, bei denjenigen Rundfunkteilnehmern, die bis Ende 2012 

die Rundfunkgebühr bezahlt haben, bis zur Erfüllung der Mitteilungs-

pflicht den Beitrag in Höhe der bisher festgesetzten Rundfunkgebühr 

(so genannter Übergangsbeitrag) zu verlangen.

Die Klägerin im Verfahren BVerwG 6 C 49/15 betreibt deutschland-

weit eine Autovermietung und hat die Bescheide angefochten, mit 

denen die beklagte Rundfunkanstalt aufgrund der Angaben der Kläge-

rin die Höhe des Beitrags für ihre Betriebsstätten und Kraftfahrzeuge 

festgesetzt hat. Bei der Klägerin in den Verfahren BVerwG 6 C 12/15, 

6 C 13/15 und 6 C 14/15 handelt es sich um eine Einzelhandelsket-

te, die unter anderem drei Logistikzentren besitzt und der beklagten 

Rundfunkanstalt die für die Beitragsfestsetzung notwendigen Anga-

ben nicht mitgeteilt hat. Sie wendet sich gegen die Festsetzungen der 

Rundfunkbeiträge in Höhe der „Übergangsbeiträge“. In allen Verfahren 

berufen sich die Klägerinnen auf die Verfassungswidrigkeit der die Bei-

tragspflicht begründenden Bestimmungen. Die Klagen waren in allen 

Instanzen erfolglos.

Da es sich bei dem Rundfunkbeitrag um eine rundfunkspezifische 

nichtsteuerliche Abgabe handelt, besäßen die Länder die Regelungs-

befugnis für den Rundfunkbeitrag, stellt das BVerwG klar. Für dessen 

Erhebung bedürfe es verfassungsrechtlich einer besonderen Recht-

fertigung. Diese sei gegeben, weil die verfassungsrechtlich verankerte 

Rundfunkfreiheit eine Finanzierungsgarantie für den öffentlich-recht-

lichen Rundfunk umfasst und der Beitrag die Rundfunkempfangsmög-

lichkeit abgilt. Die Anknüpfung an die Betriebsstätte und betrieblich 

genutzten Kraftfahrzeuge sei geeignet, diesen Vorteil im nicht privaten 

Bereich zu erfassen. Der Vorteil beziehe sich auf die Möglichkeit der 

Nutzung des Programmangebots für die Erledigung betrieblicher Auf-

gaben, für die Beschäftigten und/oder für die Kunden. Die Annahme 

des Gesetzgebers, dass Rundfunkprogramme in Betriebsstätten und 

betrieblich genutzten Kfz typischerweise empfangen werden und de-

ren Inhaber hiervon in unternehmensspezifischer Weise profitieren, sei 

von seinem Gestaltungsspielraum noch gedeckt.

Zu Recht sei der Gesetzgeber von einer nahezu lückenlosen Verbrei-

tung klassischer und neuartiger Empfangsgeräte – zum Beispiel in-

ternetfähige PCs, Smartphones und Tablets – in Betriebsstätten und 

Kraftfahrzeugen ausgegangen. Für die Betriebsstätten stütze sich 

diese Annahme zum einen auf die Verbreitung  internetfähiger PCs, 

die bereits 2013 in 87 Prozent der Betriebsstätten vorhanden waren 

und von deren weiterer Zunahme der Gesetzgeber ausgehen durfte. 

Zum anderen habe der Gesetzgeber auf den bereits vor Inkrafttreten 

des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags vorliegenden Bestand an Anmel-

dungen nicht privater Rundfunkteilnehmer zur Rundfunkgebühr we-

gen des Besitzes von Radios, Fernsehgeräten und weiteren neuartigen 

Empfangsgeräten für seine Annahme zurückgreifen können. Kfz seien 

zu 97 Prozent mit einem Autoradio ausgestattet.

Die erforderliche Rechtfertigung des Rundfunkbeitrags ist laut BVer-

wG des Weiteren anzuerkennen, weil eine Flucht aus der Rundfunk-

gebühr auch im nicht privaten Bereich festzustellen war, und damit 

Zweifel an der Belastungsgleichheit der Erhebung der Rundfunkge-

bühr bestanden. Insbesondere die Verbreitung gebührenpflichtiger 

multifunktionaler Empfangsgeräte lasse sich auch bei nicht privaten 
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Rundfunkteilnehmern nicht mehr mit der gebotenen Sicherheit fest-

stellen. Aus den vorgenannten Gründen und zur Gewährleistung einer 

möglichst gleichmäßigen Erhebung des Beitrags sei der Gesetzgeber 

nicht gehalten gewesen, eine Befreiungsmöglichkeit bei fehlendem 

Gerätebesitz vorzusehen.

Die Höhe des Beitrags für Betriebsstätten und betrieblich genutzte 

Kraftfahrzeuge begegne am Maßstab des Gleichbehandlungsgebots 

ebenfalls keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Ausgestaltung 

des Beitragstarifs orientiere sich in beiden Fällen am jeweiligen Vor-

teil, den der Inhaber durch die Rundfunkempfangsmöglichkeit hat. So 

sei die degressive Staffelung der Beitragshöhe für Betriebsstätten an-

gesichts des Umstandes, dass sich der Vorteil für die Betriebsstätten 

nicht nur durch die Nutzung des Rundfunkangebots durch die Beschäf-

tigten, sondern auch durch die Kunden und im Rahmen der Erfüllung 

betrieblicher Aufgaben widerspiegeln kann, sachlich gerechtfertigt. 

Demgegenüber durfte sich der Gesetzgeber bei den Kraftfahrzeugen 

für eine linear zu der Anzahl der Fahrzeuge steigende Beitragshöhe 

entscheiden, weil hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks insoweit keine Unterschiede bestehen.

Soweit die Rundfunkanstalten bei mangelnder Mitwirkung der Be-

triebsstätten- und Kraftfahrzeuginhaber den Rundfunkbeitrag zu-

nächst nicht ermitteln und stattdessen lediglich einen „Übergangs-

beitrag“ festsetzen können, werden nicht diejenigen begünstigt, die 

bewusst ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen und damit 

einer höheren Beitragspflicht entgehen wollen. Eine derartige, nicht 

hinnehmbare Privilegierung gegenüber den ihrer Mitwirkungspflicht 

nachkommenden Beitragspflichtigen liegt nicht vor. Denn die Rund-

funkanstalten seien verpflichtet, die gesetzlich geschuldeten Beiträge 

im Wege der Nacherhebung festzusetzen, sobald sie die erforderlichen 

Angaben erhoben haben.

Bundesverwaltungsgericht, Urteile vom 07.12.2016, BVerwG 6 C 12/15, 

BVerwG 6 C 13/15, BVerwG 6 C 14/15 und BVerwG 6 C 49/15

Facebook-Auftritt des Arbeitgebers: Ausgestaltung 
bestimmter Funktionen kann Mitbestimmung des 
Betriebsrats unterliegen

Ermöglicht der Arbeitgeber auf seiner Facebook-Seite anderen Nutzern 

des Netzwerkes die Veröffentlichung so genannter Besucher-Beiträge 

(Postings), die sich nach ihrem Inhalt auf das Verhalten oder die Leis-

tung einzelner Beschäftigter beziehen, unterliegt die Ausgestaltung 

dieser Funktion der Mitbestimmung des Betriebsrats. Dies stellt das 

Bundesarbeitsgericht (BAG) klar.

Die Arbeitgeberin ist das herrschende Unternehmen eines Konzerns, 

der Blutspendedienste betreibt. Bei den Blutspendeterminen sind ein 

oder mehrere Ärzte sowie bis zu sieben weitere Beschäftigte tätig. Sie 

tragen Namensschilder. Im April 2013 richtete die Arbeitgeberin bei 

Facebook eine Seite für konzernweites Marketing ein. Bei Facebook re-

gistrierte Nutzer können dort Postings einstellen. Nachdem sich Nut-

zer darin zum Verhalten von Arbeitnehmern geäußert hatten, machte 

der Konzernbetriebsrat geltend, die Einrichtung und der Betrieb der 

Facebook-Seite sei mitbestimmungspflichtig. Die Arbeitgeberin kön-

ne mit von Facebook bereitgestellten Auswertungsmöglichkeiten die 

Beschäftigten überwachen. Unabhängig davon könnten sich Nutzer 

durch Postings zum Verhalten oder der Leistung von Arbeitnehmern 

öffentlich äußern. Das erzeuge einen erheblichen Überwachungsdruck. 

Die Rechtsbeschwerde des Betriebsrats gegen die Abweisung seiner 

Anträge durch das Landesarbeitsgericht hatte vor dem BAG teilweise 

Erfolg. Der Mitbestimmung unterliege die Entscheidung der Arbeitge-

berin, Postings unmittelbar zu veröffentlichen. Soweit sich diese auf 

das Verhalten oder die Leistung von Arbeitnehmern beziehen, führe 

das zu einer Überwachung von Arbeitnehmern durch eine technische 

Einrichtung im Sinne des § 87 Absatz 1 Nr. 6 des Betriebsverfassungs-

gesetzes. 

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 13.12.2016, 1 ABR 7/15
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Sonderverfahren zur Vergabe von Spielhallenerlaub-
nissen: Strenge Teilnahme-Anforderungen bestätigt

Die Teilnahme am Sonderverfahren für die Vergabe von Spielhallener-

laubnissen im Land Berlin ist an strenge Voraussetzungen geknüpft. 

Das Verwaltungsgericht (VG) Berlin hat die behördliche Praxis, unvoll-

ständige Bewerbungen von der weiteren Teilnahme auszuschließen, in 

mehreren Eilverfahren bestätigt.

Nach dem seit 2011 geltenden Spielhallengesetz sind neue Spielhal-

len in Berlin im Regelfall nur im Abstand von 500 Metern voneinander 

gestattet. Für Inhaber davor erteilter Spielhallenerlaubnisse sieht das 

Gesetz eine Übergangsfrist vor; sie ist mit dem 31.07.2016 abgelaufen. 

Bewerbungen dieser Betreiber konnten im Rahmen eines Sonderver-

fahrens nach dem so genannten Mindestabstandsumsetzungsgesetz 

bis zum 05.07.2016 abgegeben werden; der Weiterbetrieb der Spiel-

hallen dieser Bewerber gilt gesetzlich vorerst als erlaubt. Verspätete 

und unvollständige Anträge nehmen nach diesem Gesetz nicht am 

Sonderverfahren teil. Eine Auswahlentscheidung ist zunächst nur un-

ter den verbliebenen Bewerbungen zu treffen. Die restlichen Bewer-

bungen werden nachrangig nach den allgemeinen Vorschriften des 

Spielhallengesetzes Berlin beschieden. Das Bezirksamt Friedrichshain-

Kreuzberg von Berlin sah den Antrag einer Betreiberin einer Spielhalle 

im Bezirk als unvollständig an und wies diese in einem Schreiben auf 

die damit eingetretenen gesetzlichen Folgen hin.

Das VG lehnte den auf weitere Teilnahme am Sonderverfahren ge-

richteten Eilantrag ab. Der bei der Behörde eingereichte Antrag sei 

unvollständig, weil der gesetzlich geforderte Sachkundenachweis für 

die Geschäftsführerin des Betriebs nicht vollständig fristgerecht vor-

gelegt worden sei. Die Behörde sei nicht verpflichtet, die bereits am 

23.06.2016 eingegangene Bewerbung vor dem Fristablauf auf ihre 

Vollständigkeit zu prüfen und so der Antragstellerin die Möglichkeit 

zu geben, ihre Bewerbung zu vervollständigen. Sie habe auch ihre Be-

ratungspflichten nicht verletzt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand schließe das Gesetz aus. Ungeachtet dessen habe die Antrag-

stellerin nicht dargelegt, die Frist unverschuldet versäumt zu haben, da 

sie die gesetzlichen Vorgaben nicht zuletzt durch ein vorangegangenes 

behördliches Informationsschreiben spätestens im April 2016 gekannt 

habe.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht 

Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Beschluss vom 13.10.2016, VG 4 L 291.16 

und andere

Rückforderung überzahlter beamtenrechtlicher  
Versorgungsbezüge verjährt regelmäßig in drei Jahren

Hat die Versorgungsbehörde konkrete Anhaltspunkte für rentenrecht-

liche (Vorbeschäftigungs-)Zeiten des Beamten, muss der Dienstherr 

vor der Festsetzung des Ruhegehalts beim Träger der gesetzlichen 

Rentenversicherung nachfragen, ob eine Rente bezogen wird oder 

ein Rentenanspruch besteht. Das hat das Bundesverwaltungsgericht  

(BVerwG) entschieden.

Der Kläger ist ein Ruhestandsbeamter, der vor seiner Verbeamtung Ta-

rifangestellter war. Mit Eintritt in den Altersruhestand im Jahr 2006 

beantragte er, obgleich von der gesetzlichen Rentenversicherung und 

vom Dienstherrn zu – bei der Beamtenversorgung zu berücksichtigen-

den – Rentenansprüchen befragt, nicht die ihm zustehende Rente. Auf 

die erst 2010 ergangene Nachfrage des Dienstherrn bei der Rentenver-

sicherung teilte diese mit, der Kläger habe seit 2006 eine Rentenan-

wartschaft. Daraufhin forderte der Dienstherr überzahlte Versorgungs-

bezüge für die Jahre 2006 bis 2010 zurück.

Die dagegen vom Kläger gerichtete Klage ist in den Vorinstanzen er-

folglos geblieben. Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt, dass bei 

einem Anspruch auf Rückforderung überzahlter Versorgungsbezüge 

wegen nachträglicher Anwendung von Ruhensvorschriften die Verjäh-

rungsfrist erst mit der Bekanntgabe eines Ruhensbescheids gegenüber 

dem Versorgungsempfänger in Lauf gesetzt wird. Diese Frist sei hier 

nicht abgelaufen.

Das BVerwG hat den angefochtenen Rückforderungsbescheid und die 

Urteile der Vorinstanzen teilweise aufgehoben und die Revision im 

Übrigen zurückgewiesen. Die Rückforderung zu viel gezahlter Versor-

gungsbezüge richte sich gemäß § 52 Absatz 2 Beamtenversorgungs-

gesetz nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die 

Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Die regelmäßige 

Verjährungsfrist für solche Rückforderungsansprüche des Dienstherrn 

gegen den Beamten betrage drei Jahre. Die Verjährungsfrist beginne 
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mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und 

der Dienstherr von den den Rückforderungsanspruch begründenden 

Umständen Kenntnis erlangt hat oder grob fahrlässig nicht erlangt hat.

Im Fall des Klägers ruhe sein Versorgungsanspruch in Höhe des ihm 

zustehenden, aber von ihm nicht beantragten Rentenzahlbetrags mo-

natlich fortlaufend ab dem Zeitpunkt der ersten Überzahlung (Febru-

ar 2006), ohne dass es auf einen Ruhensbescheid ankomme. Da der 

Dienstherr aufgrund der ihm bekannten beruflichen Biographie des 

Klägers bereits zum Zeitpunkt der Festsetzung der Versorgungsbezüge 

um dessen rentenrechtlich relevante Zeiten – hier: deutlich mehr als 

fünf Jahre – gewusst habe, hätte er vor dieser Festsetzung eine Renten-

auskunft beim gesetzlichen Rentenversicherungsträger einholen müs-

sen. Indem er dies zunächst (2006) unterlassen und erst 2010 nachge-

holt hat, habe er grob fahrlässig gehandelt. Das hat laut BVerwG zur 

Folge, dass der Rückforderungsanspruch für das Jahr 2006 verjährt ist. 

Die für die Jahre 2007 bis 2010 geltend gemachte Rückforderung über-

zahlter Versorgungsbezüge sei hingegen nicht zu beanstanden.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 15.11.2016, BVerwG 2 C 9.15

Speicherung personenbezogener Daten in „SKB- 
Datei“ zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben zulässig

Eine Frau ist mit ihrem Begehren auf vollständige Löschung ihrer in 

der „Arbeitsdatei Szenekundige Beamte“ (SKB-Datei) gespeicherten 

personenbezogenen Daten gescheitert. Das Oberverwaltungsgericht 

(OVG) Niedersachsen entschied, dass die streitbefangenen Einträge 

erforderlich seien für die Erfüllung der Aufgaben der Polizei, Gefahren 

abzuwehren und Straftaten zu verhüten. Auch werde die Datei unter 

Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben geführt. 

In der SKB-Datei sind personenbezogene Daten über Personen gespei-

chert, die die beklagte Polizeidirektion Hannover der Problemfanszene 

zurechnet. Die Datenbank enthält mehrere Einträge zur Klägerin. Das 

Verwaltungsgericht Hannover hatte der Klage auf Löschung der Ein-

träge nur teilweise stattgegeben. Die Berufung der Klägerin, mit der 

sie ihr Begehren auf Löschung aller Daten weiterverfolgt, hat das OVG 

Lüneburg mit Ausnahme eines einzelnen Eintrages zurückgewiesen. 

Nach Ansicht des Gerichts wird die Arbeitsdatei unter Beachtung da-

tenschutzrechtlicher Vorgaben geführt.

Fünf der sechs noch streitbefangenen Einträge, die sich auf gegen die 

Klägerin ergangene gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen (Identi-

tätsfeststellung, Ingewahrsamnahmen und Gefährderansprache) und 

ein gegen die Klägerin geführtes strafrechtliches Ermittlungsverfahren 

beziehen, seien für die Erfüllung der Aufgaben der Polizei, Gefahren ab-

zuwehren und Straftaten zu verhüten, weiterhin erforderlich. Im Hin-

blick auf den Zweck der Datei, die szenekundigen Beamten bei der Pro-

gnose zu unterstützen, ob bei bestimmten Fußballspielen Störungen 

oder Gefahren durch Personen aus der Problemfanszene zu erwarten 

sind, hätten die Tatsachen, die den fünf Einträgen über die Klägerin zu-

grunde liegen, weiterhin Aussagekraft. Hinsichtlich eines nachträglich 

aufgenommenen Eintrages, der sich auf einen Vorfall am Bahnhof in 

Frankfurt am  04.04.2015 bezieht, lägen die Voraussetzungen für eine 

weitere Speicherung nicht vor.

Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht hat das OVG Lüneburg 

nicht zugelassen.

Oberverwaltungsgericht Niedersachsen, Urteil vom 18.11.2016, 11 LC 

148/15
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Lkw-Maut gilt künftig auf allen Bundesstraßen

Ab Juli 2018 müssen Lkw nicht nur auf Autobahnen, sondern auf sämt-

lichen Bundesfernstraßen Maut zahlen. Der Bundesrat billigte am 

10.02.2017 die vom Bundestag beschlossene Ausdehnung auf das ge-

samte, circa 40.000 Kilometer umfassende bundesdeutsche Fernstra-

ßennetz. Die Mautpflicht gilt für Lkw ab 7,5 Tonnen. Sie soll jährliche 

Mehreinnahmen von bis zu zwei Milliarden Euro generieren.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 

maximal 40 Stundenkilometern sind von der Maut befreit. Diese Aus-

nahme geht auf eine Forderung des Bundesrates aus seiner Stellung-

nahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung im so genannten ers-

ten Durchgang zurück (BR-Drs. 281/16 (B)). 

Vom Bundestagsbeschluss nicht betroffen sind kleinere Lkw zwischen 

3,5 und 7,5 Tonnen sowie Fernbusse. Die Bundesregierung hat aber 

bereits angekündigt, bis spätestens Ende 2017 zu prüfen, ob die Maut-

pflicht auf diese Fahrzeuge ausgedehnt werden soll.

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsiden-

ten zur Unterzeichnung zugeleitet. Es soll am Tag nach der Verkündung 

in Kraft treten.

Bundesrat, PM vom 10.02.2017

Kfz-Haftpflicht: Für den „Ersatz“ zählt der Wiederbe-
schaffungswert

Verzichtet ein unschuldig in einen Verkehrsunfall verwickelter Auto-

fahrer auf die Reparatur seines Fahrzeugs, weil er es nicht mehr nutzen 

möchte und sich ein anderes Auto kaufen will, so kann er der Kfz-Haft-

pflichtversicherung nicht die (hier höheren) fiktiven Reparaturkosten 

laut Sachverständigengutachten in Rechnung stellen. Maßgebend ist 

der Brutto-Wiederbeschaffungswert abzüglich des Restwerts des am 

Unfall beteiligten Pkw. 

Wiederbeschaffungswert ist der hypothetische Preis, den der Pkw er-

zielt hätte, wenn er vor dem Unfall verkauft worden wäre. Beim „Brut-

to-Wiederbeschaffungswert“ handelt es sich um einen etwa 20 bis 25 

% höheren Wert, weil hier neben dem Zeitwert auch die Gewinnspan-

ne des Händlers eingerechnet wird.

Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht: Beläuft sich der für 

das ersatzbeschaffte Fahrzeug aufgewendete Kaufpreis mindestens 

auf den (Brutto-)Wiederbeschaffungswert des Unfallwagens, so ist 

dieser Aufwand zu ersetzen. 

Schleswig-Holsteinisches OLG, 7 U 109/12 vom 09.01.2013

Verkehrsunsichere Fahrzeuge: Lizenz für grenz- 
überschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraft-
omnibussen durfte entzogen werden

Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, das Ausnutzen 

einer Gemeinschaftslizenz für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftom-

nibussen mit sofortiger Wirkung zu unterbinden, wenn die Gefahr be-

steht, dass der Verkehrsunternehmer unter Vernachlässigung seiner 

Sorgfaltspflichten verkehrsunsichere Fahrzeuge einsetzt. Dies stellt 

das Oberverwaltungsgericht (OVG) Niedersachsen klar.

Der Landkreis Osnabrück hatte gegenüber einem örtlichen Busunter-

nehmen mit Bescheid vom 22.07.2016 die Entziehung einer Gemein-

schaftslizenz für den grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit 

Kraftomnibussen verfügt. Zur Begründung hatte er zahlreiche Verstö-

ße des Busunternehmens gegen Vorschriften der Verkehrs- und Be-

triebssicherheit angeführt.

Der dagegen von dem Busunternehmen gestellte Antrag auf Ge-

währung vorläufigen Rechtsschutzes hatte vor dem Verwaltungs-

gericht (VG) Osnabrück zunächst Erfolg. Das VG hat mit Beschluss 

vom 12.09.2016 (6 B 48/12) die aufschiebende Wirkung der gegen 

den Bescheid vom 22.07.2016 erhobenen Anfechtungsklage wie-

derhergestellt. Denn Gegenstand des Widerrufsbescheids vom 

22.07.2016 sei allein die Entziehung der dem Busunternehmen nach 

europarechtlichen Vorschriften erteilten Gemeinschaftslizenz für 

den grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr, so das VG. Die dem 

Busunternehmen außerdem nach den Vorschriften des Personenbe-

förderungsgesetzes erteilte Genehmigung für den Betrieb eines inner-

staatlichen Gelegenheitsverkehrs mit Kraftomnibussen sei hingegen 

nicht widerrufen worden, sodass das Busunternehmen von dieser Ge-

nehmigung weiterhin Gebrauch machen könne. Hinsichtlich der Ent-

ziehung der Gemeinschaftslizenz vertrat das VG die Auffassung, zwar 

müsse davon ausgegangen werden, dass objektiv erhebliche Verstöße 

Bußgeld & 
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des Busunternehmens gegen Vorschriften der Verkehrssicherheit vor-

lägen. Es fehle jedoch an der subjektiven Vorwerfbarkeit.

Die gegen den Beschluss des VG erhobene Beschwerde des Landkreises 

Osnabrück hatte vor dem Niedersächsischen OVG zum Teil Erfolg. Die 

Entziehung der Gemeinschaftslizenz für den grenzüberschreitenden 

Gelegenheitsverkehr begegne schon deshalb keinen Bedenken, weil 

das Busunternehmen eine solche überhaupt nicht beantragt habe. Es 

habe nur eine Genehmigung für den innerstaatlichen Gelegenheitsver-

kehr nach dem Personenbeförderungsgesetz beantragt. Ein schutzwür-

diges Interesse des Verkehrsunternehmens daran, von der Entziehung 

der Gemeinschaftslizenz verschont zu bleiben, sei nicht gegeben.

Zudem bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse daran, das Aus-

nutzen einer Gemeinschaftslizenz für den Gelegenheitsverkehr mit 

Kraftomnibussen mit sofortiger Wirkung zu unterbinden, wenn die 

Gefahr besteht, dass der Verkehrsunternehmer unter Vernachlässi-

gung seiner Sorgfaltspflichten verkehrsunsichere Fahrzeuge einsetzt. 

Eine derartige Gefahr sei hier nicht fernliegend. Die an den Fahrzeu-

gen des Busunternehmens festgestellten Mängel seien grundsätzlich 

seiner Sphäre zuzuordnen und es habe den Einsatz verkehrsunsicherer 

Fahrzeuge zu vertreten.

Im Übrigen hatte die Beschwerde des Landkreises Osnabrück keinen 

Erfolg. Soweit das VG die Auffassung vertreten hatte, der Bescheid 

vom 22.07.2016 erfasse nicht die dem Busunternehmen nach dem Per-

sonenbeförderungsgesetz erteilte Genehmigung für den Betrieb eines 

innerstaatlichen Gelegenheitsverkehrs mit Kraftomnibussen, hat sich 

das OVG dieser Begründung angeschlossen.

Oberverwaltungsgericht Niedersachsen, Beschluss vom 23.11.2016, 7 

ME 111/16, unanfechtbar

Verkehrssünder werden im EU-Ausland stärker als 
bisher verfolgt

Verkehrssünder, die in einem anderen EU-Land auffällig werden, kom-

men inzwischen nicht mehr ganz so einfach davon. Das zeigt ein von der 

Europäischen Kommission veröffentlichter Bericht zur grenzüberschrei-

tenden Verfolgung von Verkehrsdelikten. Dank neuer Regeln und eines 

europäischen Austauschsystems sei die Zahl der grenzüberschreitend 

verfolgten Verkehrsdelikte zwischen 2013 und 2015 um das Vierfache 

gestiegen. Dazu gehörten Verstöße wie Geschwindigkeitsüberschrei-

tungen, das Überfahren einer roten Ampel und Fahren ohne Sicher-

heitsgurt. Allerdings werde etwa die Hälfte der im EU-Ausland aufge-

deckten Verkehrsdelikte noch nicht grenzüberschreitend verfolgt.

EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc ruft die Mitgliedstaaten dazu 

auf, die Möglichkeiten des Austauschsystems noch besser auszunut-

zen. Denn trotz der Erfolge gebe es bei der grenzüberschreitenden Ver-

folgung von Verkehrsdelikten noch viel Potential. Immer noch hätten 

nicht alle EU-Mitgliedstaaten die Richtlinie umgesetzt. Und fünf Staa-

ten seien nach wie vor nicht mit dem Austauschsystem verbunden.

Zudem sei ungefähr die Hälfte der aufgedeckten Straßenverkehrsde-

likte, die von Nicht-Einheimischen begangen wurden, 2015 nicht wei-

ter verfolgt worden, so die Kommission. Gleiches gelte für die Durch-

setzung der Strafen: Auch dabei seien 50 Prozent nicht erfolgreich 

durchgesetzt worden. Als Grund nennt die Kommission unter anderem 

die mangelnde Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten.

Europäische Kommission, PM vom 29.11.2016

Sind Markierungen noch sichtbar, bleibt es vorerst 
bei alter Parkregelung

Galt in einer Tempo-30-Zone die Regel, dass Fahrzeuge auf einer Stra-

ßenseite „halbhüftig“ parken dürfen (also mit 2 Rädern auf der Fahr-

bahn und mit 2 Rädern auf dem Gehweg, was durch ein Schild und 

durch eine Markierungslinie deutlich gemacht wird), so kann diese Re-

gelung vorerst weiterbestehen, wenn die Stadt zwar das Schild abmon-

tiert, die Markierungen jedoch derart dilettantisch „entfernt“, dass sie 

immer noch zu erkennen sind. 

Solange diese Markierungen zu sehen sind, müsse auch die bisherige 

Parkregelung weitergelten, so das Verwaltungsgericht Hannover. 

Ein Anwohner, der sich durch die geplante Änderung der Parkregelung 

gefährdet sieht, kann allerdings nicht verlangen, dass die alte Regelung 

grundsätzlich wieder herzustellen sei. Ist nicht zu erkennen, dass durch 

die dann komplett auf der Straße stehenden Autos die Ausfahrt von 

seinem Grundstück gefährlicher wird, so muss er die Änderung hin-

nehmen. 

VwG Hannover, 7 A 2147/16 vom 13.10.2016
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Private Unfallversicherung: Auf einen Terminablauf 
müssen die Versicherten selbst achten

Muss ein privat Unfallversicherter ein ärztliches Gutachten bis zu ei-

nem bestimmten Termin der Versicherungsgesellschaft eingereicht 

haben, so sollte er tunlichst darauf achten, dass sein Arzt diesen Ter-

min kennt – und einhält. Geschieht das nicht, kümmert sich also der 

Versicherte nicht intensiv darum, dass das Dokument rechtzeitig bei 

der Versicherung eingeht, so hat er die Folgen zu tragen. 

In einem vor dem Saarländischen Oberlandesgericht verhandelten Fall 

wurde der Leistungsanspruch abgelehnt. Der Versicherte habe es ver-

säumt, den Arzt gegen Fristende eindringlich auf den Fristablauf hin-

zuweisen. Dieser selbst habe nicht eine „Fristenkontrolle“ betreiben 

müssen. 

Saarländisches OLG,1 U 147/15

Verbraucherzentrale gewinnt gegen Kaffeefahrt-
veranstalter: Widerrufsrecht bei Matratzenkauf darf 
nicht ausgehebelt werden

Das Widerrufsrecht für auf einer Kaffeefahrt gekaufte Matratzen darf 

nicht dergestalt ausgehebelt werden, dass die Matratzen nach Anlie-

ferung direkt ausgepackt und auf das Bett des Käufers gelegt werden, 

gleichzeitig aber die Rückgabe bereits geöffneter oder benutzter Wa-

ren ausgeschlossen wird. Dies hat das Landgericht (LG) Berlin ent-

schieden und auf die Klage der Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. 

einen Kaffeefahrtveranstalter zur Unterlassung der entsprechenden 

Praxis verurteilt. Wie die Verbraucherzentrale Brandenburg mitteilt, ist 

der Richterspruch rechtskräftig.

In dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Verbraucher an einer Bus-

reise nach Berlin mit Frühstück, Mittagessen und Stadtrundfahrt teil-

genommen. Auf dieser Kaffeefahrt wurden den Teilnehmern auf einer 

Verkaufsveranstaltung Matratzen zum Kauf angeboten. Der betreffen-

de Verbraucher kaufte zwei Matratzen für fast 2.600 Euro, die noch 

am gleichen Abend bei ihm zu Hause angeliefert wurden. Direkt an 

der Haustür unterschrieb er, dass er mit dem Auspacken der Matratzen 

und Platzierung auf seine Betten einverstanden sei. Weil der Verbrau-

cher mit dem Kauf nicht zufrieden war, wollte er die Matratzen kurz 

danach wieder zurückgeben. Die Kaffeefahrtveranstalterin verweigerte 

dies unter Verweis auf ihre auf dem Kaufvertrag abgedruckte Wider-

rufsbelehrung. Darin wurde die Rückgabe reduzierter, geöffneter oder 

benutzter Waren ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg hält ein solches Vorgehen für 

unzulässig und klagte. Das LG Berlin gab ihr Recht. Entsprechende Ein-

schränkungen des Widerrufsrechts sehe das Gesetz nicht vor. So dürfe 

der Kunde die Ware vergleichbar wie im Ladengeschäft testen. Voraus-

setzung sei, dass er dabei sorgsam vorgehe und die Ware nicht beschä-

dige oder verschmutze. Habe der Kunde, wie auf einer Kaffeefahrt, gar 

keine Möglichkeit, verschiedene Angebote zu prüfen und miteinander 

zu vergleichen, sei auch eine längere Testphase durchaus zulässig.

Zwar gebe es Verträge über Waren, die laut Gesetz aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nach dem Entfernen der Versie-

gelung nicht mehr widerrufen werden können, so das LG Berlin. Dazu 

könnten Kosmetika, Windeln und bestimmte medizinische Produkte 

gehören. Matratzen zählten aber eher nicht zu dieser Warengruppe. 

Außerdem hätte keine Versiegelung in Sinne des Gesetzes vorgelegen. 

Eine bloße Verpackung stelle keine Versiegelung dar. Denn eine solche 

müsse eindeutig als Versiegelung erkennbar sein. Zudem müsse der 

Händler, wenn ein Kunde bei bestimmten Produkten nach Siegelbruch 

sein Widerrufsrecht verliert, dazu deutlich informieren, sagte Sabine 

Fischer-Volk, Juristin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg.

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V., PM vom 24.10.2016 zu Landge-

richt Berlin, Urteil vom 03.08.2016, 15 O 54/16, rechtskräftig

Kauf eines Neuwagens: Geringfügiger Lackschaden 
rechtfertigt Zurückbehaltungsrecht des Käufers

Bekommt der Käufer eines Neuwagens den Pkw mit einem Lackkratzer 

angeliefert, so darf er das Fahrzeug „zurückweisen“. Dies gilt nach ei-

nem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) auch dann, wenn der Lack-

schaden nur geringfügig ist. Bevor der Mangel beseitigt ist, müsse der 

Käufer grundsätzlich weder den Kaufpreis zahlen noch das Fahrzeug 

abnehmen.

Der Beklagte hatte bei der Klägerin ein Neufahrzeug der Marke Fiat 

bestellt. Die Parteien vereinbarten kostenfreie Auslieferung des Fahr-

zeugs am Wohnsitz des Käufers. Bei der Auslieferung durch eine von 
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der Klägerin beauftragte Spedition wies das Fahrzeug einen Lackscha-

den an der Fahrertür auf. Im Lieferschein der Spedition ist insoweit 

vermerkt: „Kleine Delle Fahrertür, Kosten für Ausbesserung werden 

von… [der Klägerin]… übernommen.“ Noch am gleichen Tag erklärte 

der Beklagte, dass er das Fahrzeug „zurückweise“ und den Kaufpreis 

nicht freigebe. Die Klägerin machte geltend, es handele sich um einen 

„Bagatellschaden“ und verlangte Überweisung des vollständigen Kauf-

preises. Der Beklagte übersandte ihr daraufhin den Kostenvoranschlag 

eines Autolackierbetriebes, wonach Lackierkosten in Höhe von 528,30 

Euro entstünden. Die Klägerin erklärte daraufhin, sie werde bei Vorlage 

des Originals der Reparaturrechnung ohne Anerkennung einer Rechts-

pflicht maximal 300 Euro übernehmen.

Da die Parteien sich nicht einigten, holte die Klägerin das Fahrzeug im 

August 2013 beim Beklagten ab, ließ den Lackschaden beheben und 

lieferte das Fahrzeug im Oktober 2013 wieder an den Beklagten aus, 

der daraufhin den gesamten Kaufpreis zahlte. Mit ihrer Klage begehrt 

die Klägerin Ersatz von Transportkosten für die Rückholung und Wie-

derauslieferung des Fahrzeugs, ferner ein „Standgeld“ sowie Verzugs-

zinsen auf den Kaufpreis, insgesamt 1.138,64 Euro. Die Klage blieb in 

allen Instanzen ohne Erfolg.

Der BGH hat entschieden, dass der Käufer auch bei geringfügigen (be-

hebbaren) Mängeln – wie dem hier vorliegenden Lackschaden – grund-

sätzlich weder den Kaufpreis zahlen noch das Fahrzeug abnehmen 

muss, bevor der Mangel beseitigt ist. Nach § 433 Absatz 1 Satz 2 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) habe der Verkäufer dem Käufer die 

Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Hieraus folge 

das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung von Mängeln der 

Sache zu verlangen und bis dahin die Zahlung des (gesamten) Kauf-

preises nach § 320 Absatz 1 Satz 1 BGB und die Abnahme des Fahr-

zeugs nach § 273 Absatz 1 BGB zu verweigern. Diese Rechte stünden 

dem Käufer bei einem behebbaren Mangel auch dann zu, wenn er – wie 

der hier vorliegende Lackschaden – geringfügig sei.

Zwar könnten der Ausübung des Zurückbehaltungsrechts bei besonde-

ren Umständen des Einzelfalls (ausnahmsweise) mit Rücksicht auf Treu 

und Glauben Schranken gesetzt sein. Derartige besondere Umstände 

lägen hier aber nicht vor. Im Gegenteil habe die Klägerin dem Beklag-

ten zunächst nicht einmal angeboten, selbst für eine ordnungsgemäße 

Behebung des Lackschadens zu sorgen und so ihrer Erfüllungspflicht 

als Verkäuferin nachzukommen. Sie habe sich nämlich lediglich zu ei-

ner Übernahme der Reparaturkosten bereit erklärt. Jedoch sei es keine 

Obliegenheit des beklagten Käufers gewesen, einen Reparaturauftrag 

zu erteilen. Vielmehr hätte die Klägerin die Reparatur im Rahmen der 

Erfüllung ihrer Verkäuferpflichten in eigener Verantwortung und auf 

eigenes Risiko veranlassen müssen. Zudem habe die Klägerin selbst 

an der (unzureichenden) Bereitschaft zur Übernahme der Kosten nicht 

uneingeschränkt festgehalten, sondern eine Obergrenze von 300 Euro 

gesetzt, sodass den Beklagten das Risiko der Werkstattkosten, ein-

schließlich eines etwaigen unwirtschaftlichen oder unsachgemäßen 

Arbeitens des Werkstattbetriebes, getroffen hätte.

Bei den von der Klägerin geltend gemachten Aufwendungen (Trans-

portkosten, „Standgeld“) handelte es sich laut BGH im Übrigen um 

Kosten, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Kaufvertrages erfor-

derlich waren und die deshalb ohnehin von ihr als Verkäuferin zu tra-

gen waren.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 26.10.2016, VIII ZR 211/15

Hausratversicherung: Kleine „optische Fehler“ müs-
sen nicht bezahlt werden

Hausratversicherungen zahlen auch Schäden, die nach einem Einbruch 

geblieben sind und kommen im Regelfall für die notwendigen Repa-

raturen auf. Dabei sollten geschädigte Hausbesitzer allerdings auf die 

Beseitigung von „unerheblichen Schönheitsschäden“ verzichten. 

Im konkreten Fall ging es um einen Einbruchdiebstahl für den der Ver-

sicherte rund 1.700 Euro für die Erneuerung des Schlafzimmerfensters 

und einer Terrassentür bekam. Außerdem wurden für zwei weitere Ter-

rassentüren die Reparaturkosten erstattet. Der Versicherte war mit der 

„Qualität“ der Reparaturen mit Blick auf die Optik nicht einverstanden 

– scheiterte aber vor dem Oberlandesgericht Hamm mit der Absicht, 

weitere Reparaturen bezahlt zu bekommen. 

Die Versicherung müsse lediglich die notwendigen Kosten für den 

schnellsten, sichersten und zumutbar billigsten Reparaturweg tragen 

und schulde die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes (der 

hier erreicht worden war). Das gelte insbesondere dann, wenn die „op-

tische Beeinträchtigung“ mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. 

OLG Hamm, 20 U 222/15 vom 15.01.2016
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Ein ausrangiertes Postfahrrad darf keine Werbetafel 
für ein Gasthaus sein

Fahrräder dürfen im Innenstadtbereich vorübergehend abgestellt wer-

den, etwa auf dem Weg zu einem Einkauf oder einen Restaurantbe-

such. Ist jedoch eindeutig zu erkennen, dass ein solches Fahrrad allein 

Werbezwecken dienen soll, so darf die Behörde das „Parken“ verbieten. 

Hier im Fall eines Restaurantbesitzers entschieden, der ein ausrangier-

tes Postfahrrad dazu nutzte, auf den vorne und hinten noch vorhan-

denen „Postkisten“ Werbung für sein Lokal zu machen – bis hin zur 

Wegbeschreibung.

VwG Karlsruhe, 7 K 3601/16 vom 04.11.2016

Mangelhafter Markenartikel: Verkäufer darf Mangel 
durch markenfremdes Ersatzteil beseitigen

Der Käufer eines Markenartikels muss es hinnehmen, wenn der Ver-

käufer ein mangelhaftes Teil durch ein markenfremdes Teil ersetzt. Das 

gilt zumindest dann, wenn das defekte Teil nach außen hin nicht er-

kennbar ist und durch ein neues Teil ersetzt wird, das ebenso gut funk-

tioniert, wie das Amtsgericht (AG) Coburg entschieden hat.

An der vom Kläger erstandenen Markenjeans hatte sich schon kurze 

Zeit nach dem Kauf ein Knopf (der unterste im Hosenschlitz) gelöst 

und war herausgefallen. Der Verkäufer beseitigte den Mangel, indem 

er den Knopf eines anderen Jeansherstellers annietete. Der Knopf 

war dabei vollständig durch eine Knopfleiste verdeckt. Der Käufer 

war damit nicht einverstanden. Er verlangte den Ersatz derjenigen 

Kosten (sieben Euro), die er für das Anbringen eines neuen Knop-

fes des „richtigen“ Jeansherstellers bei einem Schneider aufwenden 

musste. Das Angebot des Verkäufers, die Jeans gegen Erstattung des 

Kaufpreises zurückzugeben, lehnte der Käufer ab. Zur Gewährung ei-

nes weiteren Rabattes auf den Kaufpreis der bereits um die Hälfte 

reduzierten Jeans war hingegen der Verkäufer nicht bereit. Schließ-

lich zog der Kläger vor Gericht. Hier verlangte er neben den Kosten 

für den Schneider auch noch Rechtsanwaltskosten verlangte, die um 

ein Vielfaches höher lagen.

Das AG Coburg hat die Klage abgewiesen. Zwar sei die Jeans mangel-

haft gewesen, weil der Knopf sich bereits kurz nach dem Kauf gelöst 

habe und somit davon auszugehen sei, dass der Mangel bereits beim 

Kauf vorlag. Allerdings sei der Verkäufer durch das Annieten eines neu-

en Knopfes seiner Verpflichtung zur Mängelbeseitigung nachgekom-

men. Der Umstand, dass es sich hierbei um den Knopf eines anderen 

Jeansherstellers handelte, führe zu keiner anderen Beurteilung der Sa-

che. Seine Funktion, die Hose zu verschließen, erfülle auch der neue 

Knopf ohne Einschränkungen. Eine darüber hinausgehende Zierfunkti-

on habe zurückzutreten, weil der Knopf verdeckt sei.

Landgericht Coburg, PM vom 15.12.2016 zu Amtsgericht Coburg, Urteil 

vom 10.11.2016, 14 C 568/16, rechtskräftig

Verkehrssicherungspflichten können auch schon vor 
offizieller Ladenöffnungszeit bestehen 

Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg hat entschieden, dass einer 

Kundin, die bereits vor der Ladenöffnungszeit in einer Bäckerei einkauft 

und dabei über eine am Boden liegende Palette stolpert, ein Schaden-

ersatzanspruch zusteht.

Die Klägerin wollte in einer Bäckerei einkaufen. Im Einverständnis mit 

der beklagten Ladeninhaberin betrat sie das Geschäftslokal bereits 

vor der offiziellen Ladenöffnungszeit und stürzte über eine Palette, 

die zwischen dem Eingangsbereich und der Ladentheke am Fußboden 

lag. Die Klägerin verletzte sich infolge des Sturzes schwer am Knie und 

verlangte von der Beklagten unter anderem Schmerzensgeld und den 

Ersatz von Haushaltsführungsschaden. Ferner begehrte sie die Fest-

stellung, dass ihr auch ein Ersatz für künftige Schäden, welche auf dem 

Sturz beruhen, zustehe.

Das OLG Nürnberg hat eine Verkehrssicherungspflicht der Ladeninha-

berin bejaht. Bei einer Backstube sei das Augenmerk der Kunden in ers-

ter Linie auf die ausgelegten Waren und nicht auf Gegenstände, die am 

Boden liegen, gerichtet. Auch sei bei größerem Kundenandrang mögli-

cherweise die freie Sicht auf den Boden eingeschränkt. Die Pflicht, den 

Boden frei von Stolperfallen zu halten, bestehe schon vor der Ladenöff-

nungszeit, wenn Kunden auch zu diesem Zeitpunkt bereits den Laden 

betreten und Geschäfte abschließen können. Das OLG geht allerdings 

von einem Mitverschuldensanteil der Klägerin in Höhe von 40 Prozent 

aus. Ein Kunde, der vor den angegebenen Öffnungszeiten den Laden 

betrete, müsse damit rechnen, dass Waren angeliefert und eingeräumt 
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werden. Beim Betreten des Ladens hätte die Klägerin daher besonders 

vorsichtig sein und sich zunächst einen Überblick verschaffen müssen. 

Die Palette sei aufgrund ihrer Struktur und der länglichen Holzplatten 

gut zu erkennen gewesen. 

Das OLG hat die Revision nicht zugelassen.

Oberlandesgericht Nürnberg, Urteil vom 21.12.2016, 4 U 1265/16

Supermarkt muss Gefahren von Kunden abwenden, 
schuldet aber keine absolute Sicherheit

Ein Supermarkt hat alle zumutbaren und erforderlichen Maßnahmen 

zu ergreifen, um Gefahren von Kunden abzuwenden, die sich in dem 

öffentlichen Verkaufsraum bewegen. Absolute Sicherheit ist indes 

nicht geschuldet, wie das Amtsgericht (AG) München klarstellt. 

Die Klägerin verlangt 2.500 Euro Schmerzensgeld, nachdem sie in ei-

nem Supermarkt gestürzt ist. Im Bereich der Obst- und Gemüsetheke 

des Marktes waren Rotweinflaschen als Aktion gesondert beworben 

und vor einer Säule aufgeschichtet worden. Als die Klägerin den Be-

reich passierte, rutschte sie aus und fiel zu Boden. Sie behauptet, der 

Sturz sei einer Putzwasserlake auf dem Boden geschuldet. Die Unfall-

stelle sei kurz zuvor gereinigt worden, da dort eine Rotweinflasche zer-

brochen sei. Durch den Sturz habe sie eine Rippenbogenprellung, eine 

Sprunggelenksdistorsion und ganz erhebliche Schmerzen erlitten. Der 

Supermarktbetreiber habe seine Verkehrssicherungspflicht verletzt. Je-

denfalls hätte er ein Warnschild aufstellen müssen. 

Der beklagte Supermarkt weigert sich, das verlangte Schmerzensgeld 

zu zahlen. Die Stelle, an der die Rotweinflasche zerbrochen war, sei 

sofort von den Glasscherben und dem Rotwein gereinigt worden.

Die Klägerin blieb mit ihrem Begehren auch vor dem AG München 

erfolglos. Dieses entschied, dass der Supermarkt keine Verkehrssiche-

rungspflicht verletzt habe. Ein Supermarkt habe zwar alle zumutbaren 

und erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Gefahren von Kun-

den abzuwenden, die sich in ihren öffentlichen Verkaufsräumen bewe-

gen. Absolute Sicherheit sei indessen nicht geschuldet. Eine Verkehrs-

sicherungspflicht sei bei Anwendung dieser Maßstäbe nicht verletzt 

worden.

Das AG schenkte dem vernommenen Zeugen Glauben, der mit dem 

Putzdienst betraut war. Dessen Vernehmung habe zur Überzeugung 

des Gerichts ergeben, dass die streitgegenständliche Unfallstelle um-

gehend von einem Mitarbeiter der Beklagten – dem Zeugen – von den 

vorhandenen Scherben gereinigt wurde und sich der Zeuge sodann in 

das Lager begab, um eine Putzmaschine zu holen, mit deren Hilfe er 

den restlichen Rotwein beseitigen wollte. Es sei für das Gericht nicht 

ersichtlich, welche Maßnahmen noch veranlasst gewesen wären, um 

Schaden von der Klägerin abzuwenden.

Der Supermarkt sei auch nicht verpflichtet gewesen, Warnschilder 

aufzustellen. Dies würde die Pflichten überspannen und den Verkehrs-

sicherungspflichtigen über das wirtschaftlich zumutbare Maß hinaus 

belasten. Bei der Bestimmung des Maßes der für den Verkehrssiche-

rungspflichtigen zumutbaren Vorkehrungen sei insofern insbesondere 

auf die Wahrscheinlichkeit und die Schwere eines möglichen Scha-

denseinritts Acht zu nehmen. Daraus folge, dass bestimmte Vorkeh-

rungen zur Sicherheit der sich auf den Verkaufsflächen der Beklagten 

bewegenden Personen im genannten Sinne über die bereits ergriffenen 

Maßnahmen hinaus dann geschuldet sein können, wenn dies aufgrund 

der Umstände, insbesondere der naheliegenden Wahrscheinlichkeit 

eines Schadenseintritts, angezeigt ist. Derlei Umstände habe die Klä-

gerin hier jedoch nicht vorgetragen.

Amtsgericht München, Urteil vom 09.02.2016, 158 C 21362/15, 

rechtskräftig


